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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Anlass für die Erstellung des vorliegenden Umweltberichtes ist der geplante Bebauungs-

plan (B-Plan) „Wohngebiet an der Fließstraße“, welcher gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch 

(BauGB) die erheblichen Umweltauswirkungen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB 

ermittelt und beschreibt. Im Umweltbericht sind gemäß Baugesetzbuch die Belange des 

Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-

dere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-

kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu berück-

sichtigen.  

Das bislang vorliegende städtebauliche Konzept soll durch den Bebauungsplan (B-Plan) 

Nr. 42/08 realisiert und auf der Grundlage von § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 2 

Abs. 4 BauGB aufgestellt werden. 

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 518-520, 522, 530-541, 557, 642-645, 647-

652, 654-656, 671-673, 3026, 3027, 3157, 3158 in Gänze und Teile der Flurstücke 516, 

517, 670, 674, 675, 695, 696, 2450 und 2451 der Flur 12 der Gemarkung Strausberg. 

Der Planungsumgriff beträgt ca. 4,4 ha. 

Grundlage für die Beurteilung der der Auswirkungen auf die Umwelt bilden neben den 

fachgesetzlichen Zielen artenschutzfachliche Untersuchungen, welche in den Jahren 

2016, 2017 und 2018 durchgeführt wurden, eine umfassende Biotopkartierung, sowie der 

Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (NATUR + TEXT 2018). Im nachfolgenden Umweltbericht 

werden der so ermittelte Bestand der Naturausstattung sowie die absehbaren Auswirkun-

gen auf die einzelnen Schutzgüter und deren Kompensation dargestellt. Die im Umwelt-

bericht enthaltenden Maßnahmen zur Vermeidung und Ausgleich von Eingriffen beruhen 

auf der Grundlage der Hinweise zum Vollzug der Eingriffsreglung in Brandenburg (HVE 

2009). 

Das Plangebiet wird im Norden durch die südlichen Flurstücksgrenzen der Randbebauung 

an der Elisabethstraße, im Osten durch die ehemalige Gleistrasse der Strausberger 

Eisenbahn begrenzt. Die südliche Abgrenzung bildet die Verlängerung des nördlichen 

Randes der Straße „Am Wasserwerk“. Im Westen wird das Plangebiet durch die westliche 

Grenze der Fließstraße und anliegende Flurstücke begrenzt. 

Die Erschließung des Baugebiets soll von Westen aus über die Fließstraße und eine 

geteilte Ringstraße erfolgen, die das Gebiet etwa mittig in Nord-Südrichtung teilt. Die 

sich aus der Flächenberechnung ergebene bebaubare Fläche bei einer GRZ von 0,25 

einschließlich Erschließung und Nebenanlagen liegt aktuell bei knapp 53%. Eine abschlie-

ßende Beurteilung kann erst nach Vorliegen der erforderlichen Festsetzungen im B-Plan 

erfolgen. Gleiches gilt für die Beurteilung eingriffskompensierender Wirkungen durch 

Pflanzungen u. ä. im Geltungsbereich selbst. 

Aus den vorliegenden Unterlagen ist nicht zu entnehmen, ob eine konzertierte oder 

zeitlich sukzessive Bebauung der Grundstücke erfolgen soll. 
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1.2 Darstellung der einschlägigen vorhabensrelevanten Fachgesetze 
und Fachpläne des Umweltschutzes 

1.2.1 Gesetze und Verordnungen 

Für den Bebauungsplan sind insbesondere die nachfolgend aufgeführten Gesetze und 

Fachpläne maßgeblich von Bedeutung: 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Nach § 1 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) ist eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung 

zu gewährleisten und sind im Rahmen der Bauleitplanung eine menschenwürdige Umwelt 

zu sichern sowie die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch 

in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz. 

Dabei sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Belange des Umweltschutzes, des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 

In § 1a finden sich ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz, die u. a. einen 

• sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden und 

• die Berücksichtigung von Vermeidung und Ausgleich voraussichtlicher erheblicher 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfä-

higkeit des Naturhaushaltes in der Abwägung fordern. 

Nach § 1a Abs. 3 BauGB ist die eingriffsrechtliche Bewertung in der Abwägung nach § 1 

Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Eine Kompensation erfolgt durch geeignete Festset-

zungen nach § 9 BauGB. Dies können innerhalb des Planungsumgriffs, in einem zweiten 

Geltungsbereich oder durch städtebauliche Verträge erfolgen. 

Die baurechtliche Einbindung der Eingriffsbewältigung und die Möglichkeit der Abwägung 

entbindet den Planungsträger nicht vom naturschutzrechtlichen Vermeidungsgebot nach 

§ 13 BNatschG hinsichtlich nicht zwingend notwendiger Eingriffe, insbesondere im 

Zusammenhang mit den nicht der Abwägung unterliegenden artenschutzrechtlichen 

Verboten des BNatschG. Das naturschutzrechtliche Vermeidungs- bzw. Minimierungsge-

bot erfährt ein besonders Gewicht durch die Forderung, der Innenentwicklung Vorrang 

einzuräumen (§ 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB). 

§ 2a des Baugesetzbuches bestimmt, dass für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 

Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen ist, in der die voraus-

sichtlichen erheblichen Umweltwirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrie-

ben und bewertet werden. 

Die Normen im Baugesetzbuch zielen auf einen hohen Standard des Umwelt- und 

Naturschutzes ab. Dem kann vorliegend dadurch Rechnung getragen werden, dass der 

Eingriff durch den Bau neuer Gebäude so gering als möglich ausgestaltet wird. Unver-

meidbare Eingriffe können mittels Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen kompensiert 

werden.  

Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung bemisst sich auf der Grundlage des § 16 Abs. 2 Nr. 1 

BauNVO über die Grundflächenzahl (GRZ). Diese, wie auch der Umfang an zulässigen 



B-Plan Nr. 42 / 08 „Wohngebiet an der Fließstraße" - Umweltbericht 

8 

Nebenanlagen, sind maßgeblich für den Umfang und die Nachhaltigkeit des Eingriffs in 

den Naturhaushalt und das Landschaftsbild. Für letzteres sind ferner die Festsetzungen 

nach § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO bzgl. der Anzahl der zulässigen Vollgeschosse sowie nach 

§ 16 Abs. 2 und 3 BauNVO im Hinblick auf die zulässige Traufhöhe relevant. 

Nach gegenwärtigem Planungsstand ist im Hinblick auf das der Abwägung unterliegende 

Kompensationserfordernis von einer GRZ von 0.25, zzgl. einer 50%igen Überschreitung 

durch zulässige Nebenanlagen auszugehen. Die Anzahl der Vollgeschosse wird mit 2 bei 

einer zulässigen maximalen Firsthöhe von 6,5 m GOK NHN angegeben. 

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) 

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, 

dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung insbesondere Leben, Gesundheit und 

Eigentum nicht gefährdet werden und die natürlichen Lebensgrundlagen geschont 

werden. Der Bebauungsplan schafft die Voraussetzungen für eine Bebauung, welche 

öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet und trägt durch seine Vorgaben zum 

Umweltschutz zur Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen bei. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) / Brandenburgisches Ausführungsgesetz 

zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsge-

setz - BbgNatSchAG) 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung der §§ 14 ff. BNatSchG kommt im Rahmen 

der Bauleitplanung und bei Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB nicht zum 

Tragen. Nach § 18 Abs. 1 BNatSchG ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den 

Ersatz nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden. Dies sind vorrangig die Bestim-

mungen des § 1 a Abs. 3 BauGB, die im Zuge der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB 

anzuwenden sind. 

Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich sind so zu schützen, zu 

pflegen und zu entwickeln, dass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-

halts, die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die 

Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie die 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der Erholungswert von Natur und Landschaft auf 

Dauer gesichert sind. 

Die vorrangige Pflicht zur Vermeidung von Eingriffen und zur Kompensation unvermeid-

barer Eingriffe ergibt sich für den Verursacher aus den §§ 13 und 15, Abs. 1 u. 2 

BNatSchG. 

§ 13 BNatSchG 

 „Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom Verursacher 

vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch 

Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen 

Ersatz in Geld zu kompensieren.“ 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

Für das Schutzgut Wasser sind die Ziele in den §§ 1 bis 3 des Wasserhaushaltsgesetzes 

(WHG) dargestellt. Im Einzelnen sind zusätzlich die Anforderungen, die sich aus der Lage 

innerhalb des Wasserschutzgebietes ergeben, vorrangig zu berücksichtigen. 
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Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Für das Schutzgut Boden sind die Ziele des Bodenschutzes in den §§ 1 und 2 des 

Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) dargestellt. Darüber hinaus definiert das 

BBodSchG i. V. m. dem Brandenburger Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) und 

der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) die Anforderungen an 

den Umgang mit schädlichen Bodenveränderungen. 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) mit den entsprechenden Richtlinien 

und Verwaltungsvorschriften (BImSchV, DIN 18005, TA Lärm/TA Luft) 

Die Festlegungen des Immissionschutzes sind zum einem relevant in Hinblick auf die 

Zulässigkeit des Vorhabens im städtebaulichen Kontext der sie umgebenden Nutzungen 

und den von diesen ausgehenden Immissionen. Hierbei steht das Schutzgut Mensch im 

Vordergrund. Anderseits sind die Auswirkungen durch das Vorhaben selbst während der 

Bau- und Bestandsphase auf das Umfeld zu berücksichtigen. Im vorliegenden Kontext 

gehören hierzu insbesondere lärm- und lufthygienische Aspekte, sowohl in qualitativer 

und quantitativer, aber auch zeitlicher Sicht. 

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) 

Das LWaldG verfolgt das Ziel den Wald wegen seiner hohen Bedeutung für die Umwelt 

und seiner Nutzungsfunktion nachhaltig zu sichern, die Forstwirtshaft zu fördern, zur 

Entwicklung des ländlichen Raum beizutragen sowie einen Ausgleich zwischen den 

Interessen der Allgemeinheit und der Belange der Waldbesitzer herbeizuführen. 

Im § 2 definiert das LWaldG Wald als jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche, 

inklusive der Waldwege, Lichtungen, mit dem Wald verbundene und ihm dienende 

Flächen. Die Umwandlung von Wald und die damit einhergehende Pflicht zum Ausgleich 

regelt § 8.  

Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk 

Strausberg 

Die Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk Straus-

berg vom 19.07.2012 hat zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet des Wasser-

werk Strausbergs Schutzzonen festgelegt. Das Vorhabensgebiet liegt in der „weiteren 

Schutzzone“ (Zone IIIa). 

1.2.2 Fachplanungen 

Landschaftsprogramm Brandenburg 

Das Landschaftsprogramm Brandenburg (LaPro) wurde 2000 verfasst. Kernstück des 

Landschaftsprogramms sind die landesweiten Entwicklungsziele zur nachhaltigen 

Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, zu umweltgerechten Nutzungen für 

ein landesweites Schutzgebietssystem und zum Aufbau des europäischen ökologischen 

Netzes „Natura 2000“.  

Das Vorhabensgebiet liegt im Siedlungsbereich, welcher als Ziel die Verbesserung der 

Umwelt- und Lebensqualität hat.  

Für die einzelnen Schutzgüter des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild werden für 

das Planungsgebiet die folgenden schutzgutbezogenen Ziele benannt. Aufgrund des 
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hohen Maßstabes von 1:300.000 und der Lage innerhalb der Siedlungsfläche sind 

flächenkonkrete Aussagen nur bedingt möglich.  

 Boden  

Das Plangebiet zählt nicht zu den ausgewiesenen Schwerpunkträumen des Bodenschut-

zes. Zur Sicherung der Potenziale und hier bezogen auf überwiegend land- und forstwirt-

schaftlich genutzte Böden, sollen die vorkommenden überwiegend sorptionsschwachen 

und durchlässigen Böden möglichst bodenschonend bewirtschaftet werden. 

 Wasser  

Schutzgutbezogenes Ziel für das Plangebiet mit seinen vorwiegend durchlässigen 

Deckschichten ist eine Sicherung der Grundwasserbeschaffenheit. Dies soll durch den 

Schutz des Waldes sowie durch die Vermeidung von Stoffeinträgen durch Orientierung 

der Art und Intensität von Flächennutzungen am Grundwasserschutz erreicht werden. 

Das festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet, das sich über die gesamte Fläche des Plange-

bietes erstreckt, konnte im Landschaftsprogramm maßstäblich nicht dargestellt werden. 
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 Klima/Luft  

Das Plangebiet befindet sich außerhalb der Schwerpunkte zur Sicherung der Luftqualität. 

Die Flächen werden teilweise als Kaltluftstaugebiete eingestuft, in denen bodennah 

emittierende Nutzungen vermieden werden sollen. 

 Arten und Lebensgemeinschaften  

Schutzgutbezogenes Ziel für das Plangebiet ist der Erhalt bzw. die Wiedereinbringung 

charakteristischer Landschaftselemente für Flächen in überwiegend landwirtschaftlich 

genutzten Bereichen sowie die Reduzierung von Stoffeinträgen (Düngemittel, Biozide). 

Laub- und Mischwaldkomplexe sind zu erhalten. 

 Landschaftsbild  

Schutzgutbezogenes Ziel für den Planungsraum ist die Pflege und Verbesserung des 

vorhandenen Eigencharakters der Landschaft als schwach reliefiertes Platten- und 

Hügelland. 

 Erholung  

Der Landschaftsraum des Plangebietes wird den Landschaftsräumen mittlerer Erlebnis-

wirksamkeit zugeordnet, die entwickelt werden sollen. Durch den nahegelegenen S-

Bahn-hof Strausberg Stadt konzentriert sich der Ausflugtourismus in der Nähe des 

Plangebiets. Die Erholungseignung der Landschaft ist in Schwerpunkträumen der 

Erholungsnutzung zu erhalten.  

Im Waldbereich ist die besondere Erlebniswirksamkeit der Landschaft zu erhalten. 

Flächennutzungsplan/Landschaftsplan Strausberg 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Strausberg ist seit dem Jahr 1999 rechtswirk-

sam. Im Planbereich stellt der FNP derzeit eine Grünfläche (Planung) mit der Zweckbe-

stimmung Parkanlage, sowie in einem kleinen Teil des Grünzuges als geschützter 

Landschaftsbestandteil dar. Die bestehende Flächendarstellung einer Grünfläche im 

Planbereich beruht auf dem Bereichsentwicklungsplanung Hegermühlenstraße (1995). 

 

Abbildung 1: Legende zum Landschaftsplan Strausberg – Abbildung 2 / Karte 13 
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Die im Entwurf des Landschaftsplanes (ÖNU 1996) dargestellte Bestandssituation der 

Schutzgüter ist sowohl in Bezug auf den Maßstab (1:10.000), als auch hinsichtlich der 

Aktualität keine geeignete Grundlage zur Bewertung des Vorhabens. Sie wird komplett 

durch die Ausführungen dieses Umweltberichts und den Ihnen zugrunde liegenden 

aktuellen Erhebungen ersetzt. Die folgende Abbildung zeigt den das Plangebiet betreffen-

den Ausschnitt der Karte 13 des Landschaftsplanes mit den Zielen und Maßnahmen. 

 

 

Abbildung 2: Landschaftsplan Strausberg - Karte 13 – Ausschnitt mit Lagebezug zum 
Geltungsbereich 
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Schutzgebiete 

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebiets Strausberger und 

Blumenthaler Wald- und Seengebiet an dessen Westrand. Die noch aus dem Jahr 1965 

stammende Verordnung (Rat des Bezirkes, Beschluss Nr.7-1./65 – siehe Anhang) enthält 

vergleichsweise wenig konkrete Ausführungen hinsichtlich der Zulässigkeit oder des 

Verbotes bestimmter Handlungen. 

So heißt es u. a.: 

a): generell die Erhaltung des Gesamtcharakters der Landschaft und das Verbot der 

Landschaftsverunstaltung; 

d): für das Bauwesen die Entwicklung aller Bauvorhaben in ständigem Kontakt mit der 

Bezirks- bzw. Kreisnaturschutzverwaltung und die Auswahl und Ausführung von Typen, 

die sich harmonisch in das Landschaftsbild einfügen; 

e): für die Organe des Naturschutzes und der Territorialplanung die Schaffung von 

Voraussetzungen für eine sinnvolle Erschließung und Nutzung des Gebietes als Erho-

lungsgebietes im Einvernehmen mit den staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen 

für Erholung. Touristik und Sport durch Ausarbeitung spezieller Pflegepläne; 

Aktuell steht das Vorhaben in deutlichen Widerspruch zum Inhalt und den Zielen der 

Schutzgebietsverordnung. 

Gegenwärtig befindet sich die Verordnung in Überarbeitung durch das Ministerium für 

Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL). Aufgrund ihrer Voranfragen 

zum B-Planverfahren vom 27.10.2015 und 23.03.2017 geht die Stadt Strausberg von der 

Vereinbarkeit des Wohnbauvorhabens und der Überwindbarkeit der Widersprüche aus. 

Im oder in der Nähe des Geltungsbereiches befinden sich keine Naturschutz-, Fauna-

Flora-Habitat (FFH)- oder Vogelschutz-Gebiete (SPA). Das nächstgelegte FFH-Gebiet DE 

3449-301 (Herrensee, Lange-Damm-Wiesen und Barnimhänge) beginnt etwa 1 km 

südlich und wird nicht direkt beeinflusst. Die Zunahme der Bebauung im Nahbereich und 

die damit verbundene Erhöhung der Bevölkerungsdichte kann allerdings zu einer zusätz-

lichen Erholungsbelastung im Schutzgebiet führen. 

Nach § 30 BNatschG geschützte Biotope sind im Geltungsbereich aktuell nicht vorhanden, 

schließen sich aber nach Südwesten zum Igelpfuhl hin an und sind daher im Hinblick auf 

potenziell negative Auswirkungen zu beachten. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der im gegenwärtigen Flächennutzungs- und Landschaftsplan dargestellte Geschützte 

Landschaftsbestandteil Igelpfuhl existiert in dieser Rechtsform nach Angabe der Unteren 

Naturschutzbehörde nicht (E-MAIL VOM 22.01.2018). Er beruht auf Zielsetzungen der 

Bereichsentwicklungsplanung Hegermühlenstraße und des Landschaftsplanentwurfs von 

1996 (ÖNU). Es gilt hier lediglich der generelle Biotopschutz nach § 30 BNatschG. 
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Abbildung 3: Lage des B-Plans im Kontext der Schutzgebiete (Grundlagen TK100, Shapes 
LfU 2017 

Rot schraffiert: Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Strausberger und Blumenthaler Wald- und 
Seengebiet“. (Beschluss Nr. 7-1/65 des Rates des Bezirkes Frankfurt (Oder) vom 12. Januar 1965)  

Gelb:  FFH-Gebiete (südl.: FFH 302 Herrensee, Lange-Damm-Wiesen und Barnim Hänge) 
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2 Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter und der 
betreffenden Umweltauswirkungen 

2.1 Naturraum, Geologie und Böden  

Naturraum, Geologie und Böden 

Nach der naturräumlichen Gliederung Deutschlands (SSYMANK 1994) und Brandenburgs 

(SCHOLZ 1962) ist der Untersuchungsraum der naturräumlichen Haupteinheit der 

Ostbrandenburgischen Platte (79) mit der Untereinheit des Barnims (791) zuzuordnen. Er 

gehört zum Jungmoränengebiet des Norddeutschen Flachlandes. Das Baugebiet befindet 

sich auf weichselglazialen Talsanden des Brandenburger Stadiums. Teilweise sind höhere 

Kiesanteile vorhanden. Das Relief ist relativ eben mit Geländehöhen zwischen ca. 69 und 

70 m DHHN. Lediglich im nördlichen Teil gibt es anthropogene Vertiefungen, die mut-

maßlich von Gebäudeteilen und technischen Einrichtungen der ehemaligen Brunnengale-

rie stammen. Entlang der Südwestseite des dortigen Wegeverlaufs findet man kleinflä-

chig steil ausgeprägte, kurze Böschungen, zumindest teilweise aufgrund von Aufschüt-

tungen. Vorherrschende Bodentypen sind Braunerde, tw. Fahlerde, die aber im Oberbo-

den nutzungsbedingte Störungen aufweisen. Für den Geltungsbereich selbst lag zum 

Bearbeitungszeitpunkt des Umweltberichts kein aktuelles Bodengutachten vor. Eine aus 

dem Jahr 2016 stammende, flachgründige Sondierung bis zu einer Tiefe von 2 m 

(Baugrundbüro Wenzel 2016) liegt mit drei Rammkernsondierungen knapp außerhalb der 

östlichen Geltungsbereichsgrenze, lediglich eine Bohrung erfolgte innerhalb der Plangren-

ze im Südwesten zwischen dem Graben und dem Wasserwerksgelände. Insbesondere die 

östlichen Bohrungen zeigen zum Teil schluffige bis tonige Zwischenlagerungen in sonst 

sandigen Horizonten. Die Oberböden sind hier in der Regel gestört und mit Bauschutt, 

Asphalt u. ä. durchsetzt. (ehem. Sowjetische Liegenschaft). 

Vorbelastung 

Wegen fehlender Grundlagen ist eine abschließende Beurteilung z. Z. nicht möglich. Es 

bestehen jedoch nutzungsbedingt Umlagerungen im Oberboden. Die Fläche ist nicht als 

Altlastenverdachtsfläche im Kompensationskataster eingetragen. Gerade in der nördli-

chen Hälfte finden sich jedoch Reste von Fundamenten und Ablagerungen von Sied-

lungsmüll. Inwieweit sich daraus Überschreitungen der Zuordnungswerte nach LAGA 

ergeben, kann gegenwärtig nicht beurteilt werden. Für die Bohrung RK4 (Grabennnähe) 

aus der oben genannten Sondierung ergaben sich keine Überschreitungen. 

Verschiedentlich wurde während der Bearbeitungsphase lockerer Aushub in Wällen am 

Ostrand des Gebietes abgelagert und wieder beräumt. Hier können durch Fahrzeugver-

kehr lokale Verdichtungen vorhanden sein. Materiallager und die Deponierung von 

Garten- und sonstigen Siedlungsabfällen, insbesondere im Nordteil des Geltungsbereichs 

begünstigen die Nitriphizierung des Standortes. 

Bedeutung/Empfindlichkeit 

Es handelt sich um verbreitete Bodentypen, die bei wenig gestörter Schichtung als 

schutzwürdig einzustufen sind. Mäßige bis deutliche Anteile von Schluff und Tonen 

bedeuten eine ausreichende Pufferung und Verhinderung von Schadstoffverlagerungen 
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ins Grundwasser. Extreme Aushagerungen im Oberboden lassen sich aufgrund der 

Vegetationszusammensetzung nicht erkennen. 
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Abbildung 4: Geologie und Grundwasser 

 



B-Plan Nr. 42 / 08 „Wohngebiet an der Fließstraße" - Umweltbericht 

18 

2.2 Wasser 

Es handelt sich um einen grundwasserfernen Standort. Die Flurabstände liegen ca. 

zwischen 7 bis 15 Meter (LfU 2017). Die Grundwasserisohypsen fallen von ca. 63 m im 

Norden auf ca. 59 m NHN im Süden. Bis auf einen temporär wenig Wasser führenden 

Graben am Westrand des Geltungsbereich existieren keine Oberflächengewässer. Erst 

südwestlich der Straße Am Wasserwerk schließen sich größere Vernässungsbereiche um 

den Igelpfuhl an. 

Vorbelastung 

Es liegen keine Angaben zur Grundwasserbelastung vor.  

Über den nach Süden entwässernden Graben am Westrand des Geltungsbereichs 

gelangen zusätzlich Nährstoffe aus dem engeren Siedlungsraum in den Igelpfuhl. Die 

stark vorangeschrittene Verlandung des Gewässers deutet auf insgesamt zurückgehende 

Wasserstände und ein geringeres Wasserdargebot hin. 

Bedeutung/Empfindlichkeit 

Oberflächengewässer besitzen für den engeren Geltungsbereich und die dortige floristi-

sche und faunistische Ausstattung keine Bedeutung. Der am Westrand verlaufende 

Graben hat jedoch eine wichtige Biotopverbindungsfunktion und ist sowohl hinsichtlich 

direkter, wie indirekter Schad- und Nährstoffeinträge als empfindlich hinsichtlich zusätzli-

cher negativer Einwirkungen auf den Igelpfuhl zu bewerten. 

2.3 Luft / Klima 

Großklimatisch liegt der Planungsraum im Wirkungsbereich des Norddeutschen Tieflandes 

und gehört zum mecklenburgisch-brandenburgischen Übergangsklima mit subkontinenta-

lem Einfluss. Charakteristisch sind die großen Temperaturunterschiede im Jahresverlauf. 

Die Jahresdurchschnittstemperatur in Strausberg liegt bei 8.9 °C, die Jahresnieder-

schlagssumme bei 553 mm (climate-data.org 2017), womit die Region zu den nieder-

schlagsarmen Gebieten in Deutschland zählt. Lokalklimatisch wirken die umgebenden 

Waldgebiete und die Gewässer als Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete. Kleinklimatisch 

relevante Unterschiede bestehen zwischen den offen Gras- und Staudenfluren vor allem 

im Süden und Westen der Fläche und geschlossenen, mittelalten Pionierwald-Beständen 

im Norden sowie generell zu den umgebenen, locker bebauten Bereichen. 

Vorbelastung 

Es befinden sich im direkten Umfeld keine Emittenten, von denen Luftbelastungen 

ausgehen könnten. Der Strahlungshaushalt und das Mikroklima könnten in geringem, 

aber nicht dokumentiertem Umfang durch den höheren, nicht durch Bäume abgeschatte-

ten Versiegelungsanteil auf dem Wasserwerksgelände beeinflusst werden. Barrieren, die 

einen Luftaustausch behindern könnten, sind nicht vorhanden. 
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Abbildung 5: Klimadiagramm FFH-Gebiet Zimmersee 

 

Abbildung 6: Klimadiagramm/Erläuterung (PIK 2009) 
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Bedeutung/Empfindlichkeit 

Offene Vegetationsflächen besitzen wichtige stadtklimatische Ausgleichfunktionen, da sie 

die Durchschnittstemperatur der Umgebung verringern und die Luftfeuchtigkeit erhöhen. 

Im größeren räumlichen Kontext dürfte die Bedeutung hier aber weniger relevant sein, 

da keine stark verdichteten Siedlungsbereiche in Hauptwindrichtung vorhanden sind. Eine 

erhöhte Empfindlichkeit besteht vor allem lokal mikroklimatisch durch Versiegelung sowie 

langfristig durch allgemeine Erhöhung der Durchschnittstemperatur und Rückgang von 

Jahresniederschlägen. 

Mittel- bis langfristig wird prognostisch mit einem deutlichem Anstieg an „Sommer- und 

heißen Tagen“ im Zuge globalklimatischer Änderungen zu rechnen sein (PIK 2009). 

Abbildung 5 zeigt die Szenarien für das etwa 4 km ostsüdöstlich vom Ortszentrum 

gelegene FFH-Gebiet Zimmersee. In stärkerem Umfang wird sich dies infolge weiter 

zunehmender Versiegelung in den Siedlungsbereichen darstellen. 

2.4 Biotope und Vegetation 

2.4.1 Methodik 

Die Kartierung der Biotope folgte den Vorgaben der Brandenburger Biotopkartierung 

(ZIMMERMANN et al. 2004, 2005, 2007 und 2011). Demnach wurden die einzelnen Bioto-

pe / Flächen innerhalb des Geltungsbereiches für den B-Plan „Wohngebiet an der 

Fließstraße“ anhand der aktuellen Vegetation kartiert. Die zur Erfassung des floristischen 

Artenspektrums notwendigen Begehungen des Geltungsbereiches wurden ein erstes Mail 

im Zeitraum von Mai bis Juli 2016 (Frühjahrsaspekt 10.05.2016, Sommeraspekt 

01.07.2016)(NATUR UND TEXT 2016) durchgeführt. Diese Kartierung wurde durch weitere 

Begehungen im Sommer und Herbst 2017 erweitert, wodurch die Veränderungen der 

Vegetation durch die natürlichen Sukzessionsprozesse mitbetrachtet wurden. Für die 

Ansprache geschützter Biotope wurde § 30 BNatSchG in Verbindung mit den §§ 17 und 

18 BbgNatSchAG angewandt. 

Nachfolgend erfolgt eine kurze Beschreibung der Wert gebenden Biotoptypen. 

2.4.2 Ergebnisse 

Im Geltungsbereich werden insgesamt 36 Biotoptypen inkl. Untertypen (siehe Abbildun-

gen 8 - 13) unterschieden, die im Folgenden zusammenfassend beschrieben werden. 

Aufgrund des großen Bearbeitungsmaßstabes erfolgt die Darstellung wesentlich klein-

räumiger als bei einer normalen Biotopkartierung. 

Vor allem der nördliche und nordöstliche Teil des Geltungsbereichs ist geprägt von mehr 

oder weniger geschlossenen, mittelalten Pionierwald-Beständen ("Vorwald" nach Bran-

denburger Biotopkartierung). Dabei dominieren im Norden ahornreiche (A. platanoides, 

A. negundo), stärker nitriphizierte Bestände. Die übrigen Bestände zeigen eine stärkere 

Beimischung von Hänge-Birke und Espe sowie Robinie und weiteren Fremdhölzern. Nach 

Süden hin gehen diese bei zunehmender Ausbreitungstendenz in mehr lineare Strukturen 

über. Insgesamt liegt der Gehölzanteil gegenwärtig bei etwa 51 % der Fläche. Die 

übrigen offenen Flächen werden von einem Mosaik unterschiedlicher, mäßig artenreicher 

Ruderfluren, ruderaler Halbtrockenrasen und sonstiger Auflassungsstadien eingenom-

men. Bis auf Teilflächen im Süden und Südosten entlang der ehemaligen Bahntrasse sind 
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vegetationsarme oder -freie Standorte selten und durch Sukzession im Rückgang 

begriffen. Insbesondere Land-Reitgras (Calamagrostis epigeios) und Kanadische Goldrute 

(Solidago canadensis) zeigen deutliche Ausbreitungstendenzen, wie auch auf den 

ebenfalls brach liegenden Flächen östlich des Geltungsbereichs.  

Bei der Bestanderhebung wurden keine geschützten Biotope vorgefunden. Gefährdete 

Pflanzenarten konnten gleichwohl nicht festgestellt werden.  

 

 

Abbildung 7: Gras- und Hochstaudenfluren 
im südlichen Teil der Fläche 

 

Abbildung 8: Plattenweg und Wiesenbra-

chen am Westrand zum Graben 

 

Abbildung 9: südöstlicher Rand 

 

Abbildung 10: Wendeschleife im südl. 
Zentrum 

 

Abbildung 11: Gras- und Hochstaudenfluren 
im südlichen Teil der Fläche 

 

Abbildung 12: blütenreicher Saum am östl. 
Weg 
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Mit der Grasnelke (Armeria maritima ssp. elongta) und der Sandstrohblume (Helychry-

sum arenarium) wachsen allerdings zwei national nach BArtSchVo geschützte Gefäß-

pflanzenarten im Geltungsbereich. Erstere tritt vor allem mit westlichen und nordwestli-

chen Randbereich im mäßiger Stückzahl auf, während die Sandstrohblume wegen 

zurückgehender Offenflächen auf wenige Einzelexemplare im westlichen Zentrum 

beschränkt ist. 

Tabelle 1: Liste der Biotoptypen im Geltungsbereich – Stand Nov. 2017 

Code Biotoptyp % LRT § 

0113332 Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, teilweise beschat-

tet, trockengefallen oder nur teilweise Wasser führend 

0,429 - - 

032002 ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren, mit Gehölzbewuchs 

(10-30%) 

0,649 - - 

032101 Landreitgrasfluren, weitg. ohne Gehölzbewuchs (< 10%) 3,210 - - 

032102 Landreitgrasfluren, mit Gehölzbewuchs ( 10-30%) 0,302 - - 

032291 sonstige ruderale Pionier- und Halbtrockenrasen, weitgehend ohne 

Gehölzbewuchs ( < 10%) 

4,213 - - 

032441 Solidago canadensis-Bestände auf ruderalen Standorten, weitge-

hend ohne Gehölzbewuchs (Deckung < 10%) 

1,783 - - 

032491 
sonstige ruderale Staudenfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs  

( < 10%) 
7,000 - - 

032492 sonstige ruderale Staudenfluren, mit Gehölzbewuchs ( 10-30%) 0,912 - - 

032601 einjährige ruderale Trittpflanzengesellschaften, weitgehend ohne 

Gehölzbewuchs ( < 10%) 

1,251 - - 

0513201 Grünlandbrachen frischer Standorte, weitgehend ohne spontanen 

Gehölzbewuchs ( < 10%) 

5,058 - - 

0513221 Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm, weitgehend ohne 

spontanen Gehölzbewuchs ( < 10%) 

7,173 - - 

0513311 Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasen-

arten, weitgehend ohne spontanen Gehölz-bewuchs ( < 10%) 

4,317 - - 

0514221 Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, 

verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, weitgehend ohne 

spontanen Gehölzbewuchs ( < 10%) 

0,791 - - 

05171 ausdauernder Trittrasen 1,746 - - 

071021 Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten 0,736 - - 

071031 Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwie-

gend heimische Arten 

0,365 - - 

071131 Feldgehölze mittlerer Standorte, überwiegend heimische Gehölzar-

ten 

12,795 - - 

07131 Hecken und Windschutzstreifen ohne Überschirmung 0,424 - - 

071321 geschlossene Hecken und Windschutzstreifen, von Bäumen 

überschirmt (> 10%), überwiegend heimische Gehölze 

5,079 - - 

071323 geschlossene Hecken und Windschutzstreifen, von Bäumen 

überschirmt (> 10% Überschirmung), überwiegend nicht heimische 

Gehölze 

0,004 - - 
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0714211 Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem 

Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend 

Altbäume 

0,422 - - 

0714212 Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem 

Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend 

mittleres Alter (> 10 Jahre) 

1,973 - - 

0715011 Solitärbäume und Baumgruppen, heimische Baumarten, überwie-

gend Altbäume 

0,668 - - 

07152 sonstige Solitärbäume 0,165 - - 

0715211 sonstige Solitärbäume, heimische Baumarten, überwiegend 

Altbäume 

0,134 - - 

0715212 sonstige Solitärbäume, heimische Baumarten, überwiegend 

mittleres Alter (> 10 Jahre) 

0,121 - - 

0715221 sonstige Solitärbäume, nicht heimische Baumarten, überwiegend 

Altbäume 

0,139 - - 

07190 standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern 0,411 - - 

082828 sonstiger Vorwald frischer Standorte 28,844 - - 

10111 Gärten 0,441 - - 

10272 gärtnerisch gestaltete Freiflächen (außer Rasen- und Baumbe-

standsflächen), Anpflanzung von Sträuchern (> 1m Höhe) 

0,016 - - 

12261 Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten 0,445 - - 

1261222 Straßen mit Asphalt- oder Betondecke, ohne bewachsenen 

Mittelstreifen, ohne Baumbestand 

2,652 - - 

12651 unbefestigter Weg 3,114 - - 

12652 Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung 0,450 - - 

12654 versiegelter Weg 1,766 - - 

%:  prozentualer Flächenanteil im Geltungsbereich 
§:  gesetzlich geschützte Biotope (BNatschG, BbgNatSchAG, Biotopschutzverordnung) 
LRT:  Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie 
 
 

Während der Bestandserhebung wurden 154 Gefäßpflanzenarten ermittelt. Diese Anzahl 

charakterisiert die Bestände ausreichend, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständig-

keit. Darunter befinden sich 19 nicht indigene oder tw. als invasiv eingestufte Arten, wie 

sie häufig auf Stadt- oder Industriebrachen zu beobachten sind. Den höchsten Anteil 

machen hierbei Gehölze aus, wobei insbesondere die Robinie (Robinia pseudoacacia) 

auch höhere Flächenanteile beansprucht. 
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Tabelle 2: Gesamtliste der Gefäßpflanzen 

im Geltungsbereich (kein Anspruch auf 
Vollständigkeit) 

Acer negundo 

Acer platanoides 

Acer pseudoplatanus 

Achillea millefolium 

Aegopodium podagraria 

Aesculus hippocastanum 

Agrostis capillaris 

Alliaria petiolata 

Anthriscus sylvestris 

Arctium lappa 

Armeria maritima ssp. elongata  § 

Arrhenatherum elatius 

Artemisia campestre 

Artemisia vulgaris 

Asparagus officinalis 

Atriplex patula 

Atriplex sagittata 

Ballota nigra 

Berteroa incana 

Betula pendula 

Bromus hordeaceus 

Bromus sterilis 

Bromus tectorum 

Calamagrostis epigejos 

Calystegia sepium 

Campanula rotundifolia 

Carex acutiformis 

Carex caryophyllea 

Centaurea scabiosa 

Centaurea stoebe 

Chaerophyllum temulum 

Chelidonium majus 

Chenopodium album 

Chondrilla juncea 

Cirsium arvense 

Convolvulus arvensis 

Conyza canadensis 

Cornus alba 

Cornus sanguinea 

Crataegus monogyna 

Crepis capillaris 

Dactylis glomerata 

Daucus carota 

Deschampsia cespitosa 

Diplotaxis tenuifolia 

Echium vulgare 

Eleagnos angustifolia 

Elytrigia repens 

Epilobium ciliatum 

Equisetum arvense 

Erigeron acris 

Euphorbia cyparissias 

Fagus sylvatica 

Falcaria vulgaris 

Festuca brevipila 

Festuca ovina agg. 

Festuca rubra 

Filipendula ulmaria 

Frangula alnus 

Galium album 

Galium aparine 

Galium verum 

Geranium pusillum 

Geum urbanum 

Glechoma hederacea 

Glyceria maxima 

Hedera helix 

Helichrysum arenarium  § 

Heracleum sphondylium 

Hieracium pilosella 

Hippophae rhamnoides 

Holcus lanatus 
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Humulus lupulus 

Hypericum perforatum 

Hypochaeris radicata 

Impatiens glandulifera 

Impatiens parviflora 

Iris pseudacorus 

Iris x germanica 

Juglans regia 

Juniperus sabina 

Lamium album 

Lathyrus latifolius 

Ligustrum vulgare 

Linaria vulgaris 

Lolium perenne 

Lunaria annua 

Lysimachia nummularia 

Lysimachia vulgaris 

Lythrum salicaria 

Mahonia aquifolium 

Malus domestica 

Medicago lupulina 

Melilotus albus 

Melilotus officinalis 

Oenothera biennis 

Papaver argemone 

Phragmites australis 

Pinus sylvestris 

Plantago lanceolata 

Plantago major 

Poa annua 

Poa compressa 

Poa pratensis 

Poa trivialis 

Polygonum aviculare 

Populus tremula 

Populus trichocarpa 

Populus x canadensis 

Potentilla argentea 

Potentilla reptans 

Prunus padus 

Prunus serotina 

Prunus spinosa 

Ptelea trifoliata 

Pyrus communis 

Quercus petraea 

Quercus robur 

Ranunculus repens 

Rhamnus cathartica 

Robinia pseudoacacia 

Rosa canina agg. 

Rubus caesius 

Rubus fruticosus agg. 

Rumex acetosella 

Rumex thyrsiflorus 

Salix alba 

Salix x rubens 

Sambucus nigra 

Saponaria officinalis 

Sarothamnus scoparius 

Scutellaria galericulata 

Securigera varia 

Sedum maximum 

Sedum sexangulare 

Senecio jacobaea 

Setaria viridis 

Silene alba 

Silene vulgaris 

Solanum dulcamara 

Sorbus aucuparia 

Stellaria media 

Syringa vulgaris 

Tanacetum vulgare 

Tilia platyphyllos 

Tragopogon pratensis 



B-Plan Nr. 42 / 08 „Wohngebiet an der Fließstraße" - Umweltbericht 

26 

Trifolium arvense 

Trifolium dubium 

Trifolium pratense 

Urtica dioica 

Verbascum nigrum 

Veronica chamaedrys 

Vicia cracca 

Vicia villosa 

  nicht indigene Arten bzw. Neophyten markiert 

  §: nach Bundesartenschutz-Verordnung besonders geschützte Art 

 

Potenziell natürliche Vegetation 

Bei Hofmann & Pommer (2005) werden für den Bereich Strausberg mit Ausnahme der 

grundwassernahen Talbildungen Waldreitgras-Winterlinden-Hainbuchenwälder im 

Komplex mit Hainrispen-Winterlinden-Hainbuchenwäldern als potenziell natürliche 

Vegetationseinheiten angegeben. 

Biotopverbund 

Der Geltungsbereich bildet den nördlichen Teil eines Biotopverbundes vom FFH-Gebiet im 

Süden über den Igelpfuhl und den Fließgraben bis ins Zentrum der Stadt und findet seine 

Entsprechung ca. 600 m östlich mit dem Verlauf des Annafließes. Beide Bereiche sind z. 

Z. noch über die brach liegenden ehemaligen militärischen Liegenschaften bzw. den 

Geltungsbereich verbunden. Lediglich die zwischen diesen beiden Bereichen verlaufende 

Hegermühlenstraße besitzt eine moderate Barrierewirkung. 

Vorbelastung 

Störungen bestehen in erster Linie durch Trittbeeinflussung infolge moderater Erholungs-

nutzung. Die fehlende Pflege der Offenflächen begünstigt die Ausbreitung konkurrenz-

kräftiger Arten wie Land-Reitgras (Calamagrostis epigeios) und Kanadischer Goldrute 

(Solidago canadensis), die letztlich in zunehmender Verbuschung und Ausbreitung von 

Pionierwäldern mit hohem Robinen-Anteil kumuliert. 

Bedeutung/Empfindlichkeit 

Der Geltungsbereich weist insbesondere in seinen westlichen und südlichen Teil ein 

vielfältiges Mosaik relativ artenreicher, ruderal beeinflusster oder geprägter Offenlandge-

sellschaften auf, die aufgrund des Struktur- und Nahrungsangebotes auch für zahlreiche 

Tiere von Bedeutung ist. Dieses Potenzial erstreckt gegenwärtig bis weit nach Osten über 

den Geltungsbereich hinaus, ist aber auch dort mittelfristig durch Überbauung gefährdet. 

Daher besteht eine wichtige Refugialfunktion gegenüber den umliegenden Siedlungsflä-

chen. Die Regenationsfähigkeit auf vergleichbaren Standorten ist als relativ hoch bis 

moderat in kurzen bis mittleren Zeiträumen einzustufen. Lediglich die älteren Gehölzbe-

stände benötigen Zeiträume von mehr als 10 Jahren zur Selbstregeneration. 
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)  

Abbildung 13: Biotopbestand (Kartengrundlage: DOP20 © GeoBasis-DE/LGB 2016) 
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2.5 Fledermäuse 

Methodik 

Zu Fledermäusen liegen weder örtliche, artbezogene Beobachtungen, noch verwertbare 

Angaben aus Datenbanken oder Gutachten vor. Auf umfangreiche Erhebungen mit 

Detektoren wurde seitens des Auftraggebers verzichtet. 

Das Grundstück wurde am 17.01.2018 tagsüber untersucht und dabei die vorhandenen 

Bäume auf einen aktuellen Besatz durch Fledermäuse sowie auf potenziell nutzbare 

Strukturen, wie Höhlungen oder Risse, hin abgesucht. Vorgefundene Strukturen wurden 

mithilfe von Leiter und Endoskop inspiziert. 

Ergebnisse 

Im direkten Geltungsbereich befinden sich weder Bauwerke und nur in geringem Umfang 

geeigneter Altbaumbestand mit entsprechendem Höhlenpotential. Das Vorhandensein 

von Wochenstuben oder gar Winterquartieren wird daher nahezu ausgeschlossen. 

Selbstverständlich gilt dies nicht für die umliegenden Wohngebiete.  

Es wurden lediglich zwei Bäume mit Strukturen vorgefunden.  

Dabei handelte es sich einmal um eine Weide in Grabennähe am Westrand des Geltungs-

bereichs. Sie weist mehrere Höhlungen (s. Abb. 13, Nr. 1) auf, die aufgrund ihrer tiefer 

gehenden Struktur nicht gänzlich einsehbar waren, so dass ein aktueller oder vergange-

ner Besatz nicht ausgeschlossen werden kann. Die Höhlungen besitzen eine Eignung als 

Sommer- wie auch als Winterquartier. 

Der zweite potenziell geeignete Baum steht etwa 50 m nördlich des Wasserwerkgeländes, 

unmittelbar am Wegrand. Es handelt sich hierbei um eine stark geschädigte bis abgängi-

ge Hänge-Birke mit einem Spechtloch unterhalb des Kronenbruchs (s. Abb. 13, Nr. 2). 

Dieses war zu weit oben gelegen, um es mit einer Leiter zu erreichen und genauer zu 

inspizieren. Es eignet sich für Fledermäuse, wenn überhaupt, jedoch nur als Sommer-

quartier. 

Sowohl der Geltungsbereich, als auch angrenzende Wohngebiete und Brachflächen selbst 

dürften zum Jagdgebiet einiger bislang nicht verifizierter, im Siedlungsbereich häufigerer 

Arten (z.B. Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Braunes Langohr (Plecotus auritus), 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)  oder 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) gehören. Durch die Beleuchtung auf den 

Grundstücken und entlang der Ortsdurchfahrt werden bei Dunkelheit verstärkt Insekten 

angelockt, was den Beutefang erleichtert. 

 

 

 

 

 

 

 



B-Plan Nr. 42 / 08 „Wohngebiet an der Fließstraße" - Umweltbericht 

29 

 

Abbildung 14: Potenzielle Fledermausquartiere (Kartengrundlage: DOP20 © GeoBasis-DE/LGB 

2016) 
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2.6 Brutvögel 

2.6.1 Methodik 

Die Erfassung der Brutvögel erfolgte in Anlehnung an die Methodenstandards nach 

SÜDBECK et al. (2005)(Siehe Natur und Text 2016).  

2.6.2 Ergebnisse 

Innerhalb des Geltungsbereiches wurden 19 Arten mit 36 Revieren festgestellt. Die 

Ergebnisse werden in Tabelle 3 zusammengefasst und Abbildung 15 dargestellt. 

Tabelle 3: Erfasste Vogelarten 

Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 
Name 
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Amsel Turdus merula 5   § N, F -0,4 % 270.000 - 320.000 (=) 

Blaumeise Parus caeruleus 2   § H +1,6 % 200.000 - 450.000 (=) 

Bluthänfling Carduelis cannabina 1 V 3 § F -6,2 % 10.000 - 20.000 (-) 

Buchfink Fringilla coelebs 3   § F +2,1 % 300.000 - 500.000 (=) 

Elster Pica pica 1   § F +2,1 % 25.000 - 40.000 (=) 

Fitis 
Phylloscopus 
trochilus 

3   § B +4,2 % 50.000 - 220.000 (=) 

Gartengrasmücke Sylvia borin 1   § F -2,6 % 65.000 - 100.000 (=) 

Gartenrotschwanz Phoenicurus p. 1  V § H, N -0,3 % 7.000 - 13.000 (-) 

Grünfink Carduelis chloris 1   § F +1,2 % 70.000 - 130.000 (=) 

Kohlmeise Parus major 3   § H +4,6 % 300.000 - 600.000 (=) 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 2   § F +6,4 % 150.000 - 170.000 (=) 

Nachtigall 
Luscinia mega-
rhynchos 

1   § B, F +2,7 % 15.000 - 25.000 (+) 

Nebelkrähe Corvus cornix 1   § F +6,0 % 20.000 - 30.000 (=) 

Ringeltaube Columba palumbus 1   § F, N +4,5 % 90.000 - 130.000 (=) 

Rotkehlchen Erithacus rubecula 4   § B, N +0,9 % 200.000 - 300.000 (=) 

Star Sturnus vulgaris 1   § H 0,0 % 150.000 - 250.000 (=) 

Stieglitz Carduelis carduelis 1   § F -4,3 % 25.000 - 30.000 (+) 

Zaunkönig 
Troglodytes 
troglodytes 

1   § F, N -5,1 % 80.000 - 120.000 (=) 

Zilpzalp 
Phylloscopus 
collybita 

3   § B -0,8 % 130.000 - 220.000 (=) 

Erläuterung zur Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
RL Bbg: Rote Liste Brandenburg (RYSLAVY et al. 2008): V = Vorwarnliste, 3 = Gefährdet 
RL D: Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (GRÜNEBERG et al. 2015): V = ungefährdet, 3 = gefährdet 
 

Im Geltungsbereich des beabsichtigten B-Planes hat sich im Zeitraum von rund 60 Jahren 

ein z.T. lückiger Pionierwald mit Robinie, Birke und Pappel sowie noch vereinzelten 

Offenflächen (vor allem im südlichen Bereich) entwickelt. Der Baumbestand ist inzwi-

schen so weit herangewachsen, dass er auch von der Nebelkrähe, dem Eichelhäher und 



B-Plan Nr. 42 / 08 „Wohngebiet an der Fließstraße" - Umweltbericht 

31 

der Ringeltaube genutzt werden kann. Hinsichtlich des Arteninventars kann man von 

einer Normalausstattung in Siedlungsnähe sprechen: 

Die häufigste Art war mit fünf Revieren die Amsel, gefolgt vom Rotkehlchen mit vier 

sowie Buchfink, Fitis, Kohlmeise und Zilpzalp mit jeweils drei Revieren (Tabelle 3). 

Zu den gefährdeten Arten bzw. den Arten der Vorwarnlisten von Deutschland und/oder 

Brandenburg gehören der Bluthänfling (RL BB 3 und RL D 3) der Gartenrotschwanz 

(Vorwarnliste Brandenburg und Deutschland) und der Star (RL D 3) mit jeweils einem 

Revier. Mindestens zwei weitere Reviere vom Gartenrotschwanz wurden außerhalb der 

Fläche im Siedlungsbereich festgestellt. Beide Arten weisen in Brandenburg langfristig 

einen abnehmenden Trend auf. Die Bestandsabnahme beim Bluthänfling in Brandenburg 

ist noch drastischer, wenn man den Kurzzeittrend aus dem Monitoring häufiger Brutvo-

gelarten (1995-2009) heranzieht (RYSLAVY et al. 2011). Im genannten Zeitraum wurde 

ein Rückgang um 54% nachgewiesen. Als wesentliche Ursache wird die Beeinträchtigung 

der Nahrungsbasis durch die Vernichtung von Wildkräutern im Zuge der Chemisierung 

der landwirtschaftlichen Produktion sowie die Abnahme ruderaler Randstreifen und 

Brachen angesehen. Der Gartenrotschwanz hat in Brandenburg im gleichen Zeitraum um 

20% abgenommen, wobei die Ursachen bisher nicht eindeutig ersichtlich sind. Sie sind 

bei dieser Art als Langstreckenzieher möglicherweise auch in den Winterquartieren zu 

suchen. 
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Abbildung 15: Nachgewiesene Brutvogelreviere (Kartengrundlage: DOP20 © GeoBasis-DE/LGB 
2016) 
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2.7 Reptilien 

2.7.1 Methodik 

Die Bestandsaufnahmen zur Reptilienfauna fokussierten insbesondere auf die Zau-

neidechse (Lacerta agilis), welche aufgrund ihres europaweiten Schutzstatus eine 

besondere Planungsrelevanz besitzt. Sie schlossen aber auch alle weiteren heimischen 

Arten ein, da diese mit nahezu derselben Erfassungsmethodik nachzuweisen sind. 

Ausgehend von den Habitatansprüchen der Art konzentrierte sich die Bestandsaufnahme 

auf potenziell geeignete Lebensräume, welche im Rahmen der Erstbegehung am 

05.04.2016 in Augenschein genommen wurden (vgl. Kap. 2.8.1). Das Hauptaugenmerk 

lag auf offenen bis halboffenen und sandigen Trockenbiotopen, welche die nötigen 

kleinräumigen Strukturen in Form eines Mosaiks aus lückiger Vegetation und höher 

gewachsenen Gras- und/oder Staudenfluren bieten. Während der Kartierung wurden 

zudem alle relevanten Strukturen, die als Verstecke dienen können (z.B. Sandwälle, 

Steinhaufen und Tothölzer) innerhalb der B-Planfläche visuell nach Zauneidechsen 

abgesucht. 

2.7.2 Ergebnisse 

Im Zuge der Kartierung wurde lediglich eine Reptilienart nachgewiesen (Tabelle 4). Dabei 

handelt es sich um die Zauneidechse (Lacerta agilis), welche im Anhang IV der FFH-

Richtlinie (FFH-RL, 1992) gelistet ist. Sie gilt nach deutschem Recht als streng geschützt 

(Bundesnaturschutzgesetz [BNatSchG], 2010). 

Die Zauneidechse wurde überwiegend in den Randbereichen des Geltungsbereiches 

nachgewiesen, wo die Vegetation weder zu dicht mit Gehölzen bestanden noch zu 

schütter ausgeprägt ist. Hier liegen die nötigen kleinräumigen Strukturen in Form eines 

Mosaiks aus lückiger Vegetation und höher gewachsenen Gras- und/ oder Staudenfluren 

mit kleineren Verbuschungen (z. B. Robinie, Eschen-Ahorn, Birke) vor. Der Blühaspekt 

bietet zahlreichen Insekten Lebensraum und damit eine gute Nahrungsgrundlage für die 

Zauneidechse. Zudem bilden die Reste der ehemaligen Gleisanlage mit Schotter sowie 

Bauschutt, Tothölzer und Feldsteine wärmebegünstigte Habitatrequisiten für Reptilien. 

Tabelle 4: Erfasste Reptilienarten 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL-D RL-BB FFH GS 

Zauneidechse Lacerta agilis V 3 IV §§ 

 

Bedeutung der Signaturen 

RL-D: Rote Liste Deutschland (KÜHNEL et al 2009) 

RL-BB: Rote Liste Brandenburg (SCHNEEWEIß et al 2004) 
Kategorie der RL:      3 – gefährdet, V – Vorwarnliste 
FFH: Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG):  IV - Art im Anhang IV gelistet 
GS: gesetzlicher Schutz (BNatSchG und BArtSchV):  §§ - streng geschützt 
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Abbildung 16: Nachweise von Zauneidechsen und Amphibien (Kartengrundlage: DOP20 © 
GeoBasis-DE/LGB 2016) 
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2.7.3 Lebensraumeignung 

Insbesondere der längliche, sonnenexponierte Erdwall im Bereich der Zufahrt zum WSE 

biete sehr gute Habitatbedingungen für die Art. Hier finden sich zahlreiche Versteckmög-

lichkeiten wie Mauslöcher und liegendes Totholz in Form von Reisig. Auch grabfähiges 

Substrat zur Eiablage ist hinreichend vorhanden. 

Die existierenden Beeinträchtigungen durch die bestehende Siedlungsnähe sowie jagende 

Katzen und die zahlreich ausgeführten Hunde mindern jedoch die Lebensraumeignung 

des Geltungsbereiches für die Zauneidechse beträchtlich. 

2.8 Amphibien 

2.8.1 Methodik 

Zur Erfassung der Amphibien fand am 05.04.2015 eine Übersichtsbegehung statt, bei der 

der gesamte Geltungsbereich sowie die angrenzenden Bereiche des Igelpfuhls in Augen-

schein genommen wurden. Im Zuge der Begehung wurden potentielle Habitate, Landle-

bensräume und Laichgewässer von Amphibien sowie Reptilienlebensräume, unscharf 

abgegrenzt, ein potentielles Artenspektrum aufgestellt sowie erste Amphibien nachgewie-

sen.  

Im Geltungsbereich sowie im Bereich des angrenzenden Igelpfuhls wurde eine halbquan-

titative Kartierung der Amphibienbestände durchgeführt. Hierzu wurde der vorhandene 

Graben sowie der nördliche Überschwemmungsbereich des Igelpfuhls nach Amphibien 

abgesucht und zusätzlich bekeschert (Erfassung von Molchen und Larven). Zudem 

wurden die Froschlurche an den Gewässern akustisch verhört. Neben rufenden Tieren 

wurde auch die Sichtung von Laich (Ballen und/oder Schnüre), Kaulquappen und adulten 

Tieren aufgenommen. Soweit möglich, wurde bei den adulten Tieren zwischen Männchen 

und Weibchen differenziert. 

2.8.2 Ergebnisse 

Im Geltungsbereich des B-Planes für das „Wohngebiet an der Fließstraße“ mit angren-

zendem Igelpfuhl wurden insgesamt lediglich zwei Amphibienarten nachgewiesen, welche 

in Tabelle 5 mit Angaben zum Schutzstatus laut FFH-RL und BNatSchG aufgeführt sind 

(siehe Tabelle 5 und Abbildung 16). Zudem enthält die Tabelle Angaben zur landes- und 

bundesweiten Gefährdung der Arten (KÜHNEL et al. 2009, SCHNEEWEISS et al. 2004). 

Tabelle 5: erfasste Reptilienarten 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL-D RL-BB FFH GS 

Erdkröte Bufo bufo * * - § 

Teichfrosch Pelophylax esculentus * * V § 

 

Bedeutung der Signaturen 

RL-D: Rote Liste Deutschland (KÜHNEL et al 2009) 
RL-BB: Rote Liste Brandenburg (SCHNEEWEIß et al 2004) 
Kategorie der RL:       * - ungefährdet 

FFH: Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG):  V - Art im Anhang V gelistet 
GS: gesetzlicher Schutz (BNatSchG und BArtSchV):   § - besonders geschützt 
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2.8.3 Lebensraumeignung 

Der Grabenabschnitt, welcher sich innerhalb des Geltungsbereiches befindet, besitzt 

lediglich eine äußerst geringe Eignung als Laichhabitat für Amphibien (insbesondere für 

die nachgewiesenen Teichfrösche). Der Graben weist eine sehr steile Uferböschung mit 

einer ausgedehnten Frischwiesenflur und verschattenden Weidengebüschen auf. Submer-

se Vegetation ist kaum vorhanden und der geringe Wasserstand (max. 15-20 cm) fiel im 

Jahresverlauf zunehmend ab, so dass der Graben partiell gänzlich trockenfiel und eine 

erfolgreiche Reproduktion ausgeschlossen werden kann. Als Sommer- und/oder Winterle-

bensraum erscheint dieser Grabenabschnitt ebenfalls eher ungeeignet. Teichfrösche 

verbleiben sowohl im Sommer wie auch im Winter im Gewässer. Dies erscheint aufgrund 

des Trockenfallens des Grabenabschnittes im Geltungsbereich undenkbar. Bei den 

nachgewiesenen Individuen handelt es sich eher um wandernde Tiere, welche in den 

Bereich des Igelpfuhls einwandern bzw. aus diesem abgewandert sind. Potentielle 

Lebensräume in Form von Gartenteichen finden sich innerhalb des angrenzenden 

Siedlungsbereiches mehrfach. 

Häufig wurden zudem Gartenabfälle und Müll (Sperrmüll und Abfall) im betrachteten 

Graben bzw. auf der Böschung festgestellt. Südlich wird der Grabenabschnitt durch eine 

Verrohrung abgegrenzt. 

Der Grabenabschnitt, welcher sich südlich der Verrohrung anschließt und nordwestlich 

des WSE verläuft, erscheint auch wenig als Laichgewässer geeignet, obwohl hier ein 

Pärchen Erdkröten nachgewiesen wurde. Denkbar ist, dass sich die Tiere auf der Wande-

rung in den Igelpfuhl befanden, welcher günstige Laichbedingung bietet. 

Die Böschung des Grabenabschnittes ist hier zwar deutlich flacher gestaltet und die 

Wasserführung etwas günstiger. Es liegt jedoch eine deutliche Verschattung des Gewäs-

sers vor und die Sohle wird in Gänze vom Laub der den Abschnitt säumenden Gehölze 

bedeckt. In diesen Abschnitt wird das Regenwasser von dem Gelände des WSE (aus-

schließlich Regenwasser der Dachableitungen) eingeleitet, was hier nach Stark- oder 

Dauerregenereignissen zu einer besseren Wasserführung beitragen kann. 

Der anschließende Igelpfuhl (gem. § 30 BNatSchG geschützt) mit den zahlreich vorhan-

denen Schlenken kann hingegen als Laichgewässer für die Erdkröte und den Teichfrosch 

angenommen werden. Sein gesamtes Umfeld bietet gut geeignete Sommer- und Winter-

lebensräume für die nachgewiesenen Arten. Trotz Teilaustrocknung, insbesondere des 

angrenzenden Erlenbestandes, ist ganzjährig genügend Feuchtigkeit in wasserführenden 

Schlenken vorhanden, sowie ausreichend Nahrung. Aufgrund der vorhandenen Struktu-

ren wie liegendes Totholz, bultigen Seggen und aufgestellten Wurzeltellern ist der in 

Augenschein genommene Bereich des Igelpfuhls und seine direkte Umgebung (Erlenwald 

in relativ trockener Ausprägung) auch gut als Winterlebensraum (Winterquartiere) für die 

Erdkröte und den Teichfrosch nutzbar. 

2.9 Landschaftsbild / Erholung 

Strausberg liegt inmitten einer weichseleiszeitlich geprägten Seen- und waldreichen 

Landschaft, der Stadtkern am Ostufer des Straussees. 

Das aktuelle Landschaftsbild im Geltungsbereich vermittelt trotz des Vorherrschens noch 

junger Sekundärvegetation einen hohen Grad an Naturnähe und zeichnet sich durch 

einen hohen Strukturreichtum aus. Während im Norden geschlossener Waldbestand mit 
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reich strukturierten Gehölzrändern dominiert, lockert sich nach Süden die Struktur 

zunehmend auf und wird deutlich heterogener. Kleinteilige Raumbildung und Sichtschnei-

sen bestimmen das Bild. Diese Raumbildung wird zusätzlich getragen durch Reliefunter-

schiede, wie ausgeprägte Böschungen entlang des Weges und das zum Graben leicht 

abfallende Gelände. Fragmente von Baumreihen und Baumgruppen unterstützen die 

Raumbildung. Am Ostrand verschmilzt der von Süden offene Landschaftsraum mit den 

angrenzenden Brachflächen, wenngleich aufgekommene Gehölze entlang des dortigen 

Weges zunehmend die freie Sicht einschränken. Der relativ hohe Anteil an blütenreicher 

Ruderal- und Wiesenvegetation erhöht den Erlebniswert.  

Vorbelastung 

Der Geltungsbereich ist bis auf periphere Wege unzerschnitten und weist nur wenige 

optische Störfaktoren auf. Dazu gehören die Mauer an der Nordostseite, Abzäunungen 

und Müllcontainer am Nordwestrand zur Straße sowie das zum Teil offen einsehbare 

Gelände des Wasserwerks mit seinen Zweckbauten und großflächigen Versiegelungen. 

Geruchliche oder nachhaltig akustische Beeinträchtigungen sind nicht vorhanden. 

Bedeutung/Empfindlichkeit 

Das Gebiet spielt im örtlichen Kontext eine wichtige Rolle für die Naherholung. Hierzu 

gehören insbesondere Entspannung, Spazieren gehen und in geringem Umfang Hunde-

auslauf. Wegen der weitgehend nur inneren Erschließung durch Trampelpfade auch im 

Zusammenhang mit den östlichen angrenzenden Brachflächen ist zurzeit eine überörtli-

che Bedeutung nicht gegeben. Die Raumempfindlichkeit ist als hoch einzustufen, da 

einerseits der Gesamtcharakter verloren ginge, anderseits der abschirmende Charakter 

zu den westlich angrenzenden Wohngebieten entfiele. Der topografisch und durch die 

angrenzende Baumkulisse aus Weiden und Erlen noch erkennbare Grabenverlauf zum 

Igelpfuhl ist landschaftlich bedeutend, bevor er sich nach Norden zwischen den Siedlun-

gen verliert und für die Allgemeinheit nicht mehr erlebbar wird. 

2.10 Menschen, menschliche Gesundheit, Emissionen 

Gegenwärtig sind keine Altlast- und Altlastenverdachtsflächen im Geltungsbereich 

bekannt. Geruchliche oder nachhaltig akustische Beeinträchtigungen sind nicht vorhan-

den. Der Planungsbereich befindet sich außerhalb der Hauptverkehrsachsen und ist vor 

allem nach Osten (Brachflächen) und Süden (Wald) großräumig gegen Lärmimmissionen 

abgeschirmt. Lediglich am Westrand (Siedlung) und im Süden (WSE-Gelände) tritt in 

geringem Umfang und zeitlich beschränkt Quellverkehr auf. 

2.11 Kultur- und Sachgüter 

Gegenwärtig sind keine Bodendenkmale oder zu berücksichtigende Sachgüter im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes bekannt. Für den Fall des Auffindens im Zuge der 

Baufeldberäumung oder Erschließung müssen diese umgehend der Unteren Denkmal-

schutzbehörde, dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und dem Archäo-

logischen Landesmuseum angezeigt werden (§ 11 Abs. 1 u. 2 BbgDSchG). Die Denkmal-

schutzbehörde entscheidet dann über das weitere Vorgehen. 
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Abbildung 17: Landschaftsbild und Erholung 
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3 Vorbelastungen 

Der Einfluss atmosphärischer Stickstoffeinträge, insbesondere im Zusammenwirken mit 

biogener N-Akkumulation durch nicht indigene Schmetterlingsblütler, wie die Robinie, 

beschleunigt die Sukzession zu artenärmeren Ruderal-Gesellschaften hochwüchsiger, 

konkurrenzstarker Pflanzenarten. In der Folge schreitet die Verbuschung zügig voran, da 

gegenwärtig keine erhaltenden Pflegeeingriffe erfolgen. Die Habitatqualität für thermo-

phile Pflanzen- und Arthopoden-Arten, aber auch die Zauneidechse verschlechtern sich. 

Inwieweit Altlasten diesen Prozess fördern oder eine eigenständige Gefährdung darstel-

len, lässt sich gegenwärtig nicht beurteilen. 

Störungen im Wasserhaushalt sind, wie die fortschreitende Verlandung des Igelpfuhls 

erkennen lässt, vorhanden, aber für die ohnehin primär trockenen Standorte im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans eher unbeachtlich. 

Die Vorbelastung durch Lärm oder Abgase ist gegenwärtig gering, da es an entsprechen-

den Emittenten im Umfeld fehlt. Bewegungsverkehr vom Gelände des Wasserwerks ist 

auf bestimmte Zeiten begrenzt und vollzieht sich abseits des engeren Geltungsbereichs. 

Faunistisch relevanter sind direkte Störungen durch Erholungssuchende und Hunde. 

Wenngleich anzunehmen ist, dass sich diese im Wesentlichen auf die wegnahen Bereiche 

beschränken, tangieren sie zumindest im Süden des Gebiete Habitate von Zauneidechsen 

und könnten auch bodenbrütende Vogelarten betreffen. 

Wechselwirkungen mit anderen Vorhaben sind zurzeit nicht vorhanden. Allerdings 

bestehen seitens der Stadt Überlegungen, die östlich angrenzenden Brachflächen 

mittelfristig ebenfalls einer Wohnbebauung zuzuführen. Dies würde zu einer erneuten 

Reduktion von Nahrungshabitaten und Ausweichquartieren führen. Lokale Populationen 

von Arten, insbesondere auch der besonders geschützten, könnten hierdurch erneut oder 

zusätzlich beeinträchtigt und damit Verbotstatbestände nach § 44 BNatschG ausgelöst 

werden. 
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4 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Eine Erschließung und Entwicklung der Vorhabensfläche ist ohne einen Bebauungsplan 

nicht möglich, da sich die Fläche baurechtlich im Außenbereich befindet (§ 35 BauGB). 

Bei einem Fortbestand der aktuellen Grünfläche und Nutzung sind für die Schutzgüter 

Boden, Wasser und Klima keine weitergehenden negativen Veränderungen zu erwarten, 

sieht man von nicht vorhersehbaren Synergieeffekten aus anderen Vorhaben im Umfeld 

ab. Durch atmosphärische Stickstoffeinträge erfolgt sukzessive eine Erhöhung des 

Nährstoffniveaus, deren Auswirkungen sich primär auf die Vegetationszusammensetzung 

auswirken, sich in diesem Kontext aber nicht qualitativ und zeitlich bestimmen lassen. 

Sie begünstigen allerdings die mittelfristige Verbuschung und Pionierwald-Ausbreitung. 

Letztlich würden sich weitgehend geschlossene Gehölzbestände etablieren und zu einem 

Rückgang der floristischen Vielfalt führen. Die Umstrukturierung der stark von Neophy-

ten, wie Robinie geprägten Bestände zu natürlichen Waldgesellschaften, welche aufgrund 

ihrer Wurzelsymbiosen zusätzlich Stickstoff aus der Luft akkumuliert, ist auf etliche 

Jahrzehnte anzusetzen. Mit dem Rückgang der Offenflächen verlöre das Plangebiet 

zunehmend die Eignung als Lebensraum für die Zauneidechse, die Vielfalt an thermophi-

len Insekten würde abnehmen. Im Gegenzug erhöhte sich das Angebot an potenziellen 

Nistplätzen für Vogelarten und mit zunehmendem Gehölzalter auch die Eignung für 

Fledermäuse. 

Mit relativ geringem Aufwand könnte aber auch der Status quo gehalten werden, indem 

frühere Nutzungsformen auf den Offenflächen wiederaufgenommen würden. Hierzu 

gehörten regelmäßige bis gelegentliche Mahd und die Entnahme von Gehölzen. Auf diese 

Weise bliebe auch die landschaftliche und strukturelle Vielfalt gewahrt und damit die 

Erholungsqualität. Das Schutzgut Kultur wäre generell nicht berührt, da sich bereits zum 

jetzigen Zeitpunkt keine relevanten Sachverhalte ergaben. 
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5 Wirkungsprognose - Konflikte 

Da der überplante Bereich in der Vergangenheit nicht genutzt wurde, haben sich auf der 

Fläche diverse Biotope etabliert, die diversen Arten Lebensraum bieten. Die Umsetzung 

der vorgesehenen Planung würde zu einer nachhaltigen Veränderung des aktuellen 

Zustandes führen. Die Darstellung erfolgt schutzgutbezogen, es wird nach ihrem bau-, 

anlage- bzw. betriebsbedingten Wirken differenziert und die Eingriffsintensität zunächst 

verbal bewertet. 

Baubedingte Auswirkungen sind zeitlich auf das Baugeschehen begrenzt, können in 

ihren Auswirkungen aber durchaus von Dauer sein. Sie treten überwiegend direkt auf den 

Baustellen, den Baustelleneinrichtungsflächen und Zufahrten auf. Beim vorliegenden 

Vorhaben sind dies vor allem folgende Wirkfaktoren: 

 Lärm- und Schadstoffemissionen durch Baufahrzeuge und –maschinen, Erschütterun- 

 gen und potenzielle Havariefälle 

 

 Baufeldberäumung und Biotopverluste für Zufahrtswege und die vorgesehenen 

 Gebäude, Verlegen von Leitungen 

 

 Bodenverdichtung durch Lagerung von Material und Maschinen. 

Anlagebedingte Auswirkungen gehen über die Bauphase hinaus. Hierzu zählen vor 

allem: 

 Dauerhafter Verlust oder Mangel an hochwertigen Biotopen und Verringerung der 

 Biodiversität 

 

 Dauerhafter Verlust der Bodenfunktionen 

 Veränderung des Mikroklimas 

 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

Betriebsbedingte Auswirkungen entstehen durch die Nutzung des Wohnquartiers.  

 Auswirkungen des Betriebes sind allgemein die Anwesenheit von Menschen auf den 

 erschlossenen Grundstücken, deren Aktivitäten und die damit verbundenen 

 optischen und akustischen Auswirkungen. 

 

Tabelle 6: Konfliktpotenziale nach Schutzgütern 

Mögliche baubedingte 

Beeinträchtigungen 

Mögliche anlagebedingte 

Beeinträchtigungen 

Mögliche betriebsbedingte 

Beeinträchtigungen 

Boden 

o Verdichtung und Zerstörung 

der gewachsenen Bodenschich-
ten  

o Eintrag von Schadstoffen 
(z.B. Motor- und Hydrauliköle 
etc.) 

 

o Dauerhafte Versiegelung- und 

Teilversiegelung mit Verlust 
allgemeiner Bodenfunktionen 

o Verlust der Lebensraumfunk-
tion für das Edaphon. 

o Verlust der vegetationstech-
nischen Eignung 

o Nährstoffanreicherung 

o Schadstoffanreicherung 

Wasser 

o Eintrag von Schadstoffen 

(z.B. Motor- und Hydrauliköle 
etc.) 

o Veränderungen im oberflächen-
nahen Wasserhaushalt 

o Eintrag von Nährstoffen 

o Eintrag von Schadstoffen 

o Anreicherung oder Verdrift 
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Mögliche baubedingte 

Beeinträchtigungen 

Mögliche anlagebedingte 

Beeinträchtigungen 

Mögliche betriebsbedingte 

Beeinträchtigungen 

 von Schadstoffen 

Klima 

o temporäre Staubemissionen 

 

 

 

 

o Veränderungen des Mikrokli-

mas durch Versiegelung 
(Aufheizung, Verringerung der 
Verdunstung) 

 

Biotope und Arten 

VEGETATION 

Bis auf die unmittelbaren Randbereiche des Grabens am Westrand des Geltungsbereichs ist von 
einem vollflächigen Verlust aller Biotope auszugehen. 

o Gehölzfällungen und die 

Entfernung der Vegetation als 
bauvorbereitende Maßnahme 
im gesamten Vorhabensgebiet 

o Inanspruchnahme von 
Lagerflächen und Flächen für 
Baufahrzeuge 

o Versieglung potenzieller 

Vegetationsstandorte im 
Rahmen der Herstellung von 
Straßen, Zuwegungen, der 
Errichtung von Gebäuden und 
Nebenanlagen 

o Ersatz natürlicher oder 

naturnaher Vegetationsstruktu-
ren durch artenarme Ziergärten 
unter Verwendung größtenteils 
nicht heimischer Arten 

o Standortveränderungen und 

Verdrängung konkurrenzschwa-
cher Arten durch den Einsatz 
von Düngern und (Pestiziden) 
in Privatgärten, floristische und 
faunistische Verarmung 

o Potenzielle Beeinflussung von 

naturnahen Flächen außerhalb 
des Geltungsbereichs durch die 
Ablagerung von Gartenabfällen; 
Ausbreitung von Neophyten 

Fauna 

FLEDERMÄUSE 

o Verlust von potenziellen 
Ruhestätten 

 

o Verlust von Jagdhabitaten 

durch Verschlechterung des 
Nahrungsangebotes 

 

VÖGEL 

o Verlust aller Brutplätze 

o Verlust von Nahrungsflächen 

o Vergrämung durch Lärm 

 

o stark herab gesetzte Eignung als 
Brutgebiet 

o Rückgang der Artendiversität 

 

o Vergrämung durch Lärm und 
andere Störungen, auch außerhalb 
des Geltungsbereichs 

 

REPTILIEN 

o Verlust des Gesamthabitats 

o Tötungsrisiko 

 

o Verlust des Gesamthabitats 

o Unterbrechung des Individuenaus-
tausches zwischen Teilpopulationen 

o Verschlechterung des regionalen 
Populationsstatus 

 

o Verlust des Gesamthabitats 

 

AMPHIBIEN 

o Verlust von Teilhabitaten 
(Sommerlebensraum, Winterquar-
tier) 

o Tötungsrisiko 

 

o Verlust von Teilhabitaten 
(Sommerlebensraum, Winterquar-
tier) 

o Verschlechterung des Populati-
onsstatus 

 

o Tötungsrisiko 

 

SONSTIGE UND NATIONAL BESONDERS GESCHÜTZTE ARTEN 

o Verlust des Gesamt- oder 
Teilhabitats 

o Tötungsrisiko 

 

o Verlust des Gesamt- oder 
Teilhabitats 

o Rückgang der Artendiversität 

o Rückgang der Artendiversität 
durch standörtliche Verarmung 
(Gartenpflege) 

o Tötungsrisiko durch ungeei-
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Mögliche baubedingte 

Beeinträchtigungen 

Mögliche anlagebedingte 

Beeinträchtigungen 

Mögliche betriebsbedingte 

Beeinträchtigungen 

gete Beleuchtung 

LANDSCHAFT / ERHOLUNG 

o Verlust der gesamten 

strukturellen Vielfalt und 
Erlebnisqualität 

 

 

 

o dauerhafter Ersatz land-

schaftlicher Qualitäten durch 
siedlungsdominierte Strukturen 

o Verlust der öffentlichen 
Zugänglichkeit durch privile-
gierte Nutzung 

o Zunahme der Störungsfakto-

ren, wie Lärm, über den 
Geltungsbereich hinaus 

 

MENSCHEN, MENSCHLICHE GESUNDHEIT, EMISSIONEN 

o Störung von Anliegern durch 
Lärm und Staub 

 

o zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht erkennbar 

o Zunahme von Störungsfakto-

ren, wie Lärm, über den 
Geltungsbereich hinaus 

KULTUR- UND SACHGÜTER 

o zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht vorhanden oder bekannt 

o zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht vorhanden oder bekannt 

o zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht vorhanden oder bekannt 

SCHUTZGEBIETE 

o keine Betroffenheit von 

Schutzgebieten, aber potenziel-
le Beeinträchtigung geschützter 
Biotope außerhalb des 
Geltungsbereichs durch 
Schadstoffeinträge 

 

 

 

o keine Betroffenheit von 

Schutzgebieten, aber potenziel-
le Beeinträchtigung geschützter 
Biotope außerhalb des 
Geltungsbereichs durch 
Schadstoffeinträge 

 

o keine direkte Betroffenheit 

von Schutzgebieten, aber 
potenzielle Beeinträchtigung 
geschützter Biotope außerhalb 
des Geltungsbereichs durch 
Schadstoffeinträge und erhöhte 

Frequentierungen benachbarter 
Flächen durch Bewohner, 
Hundeauslauf, Quellverkehr 
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5 Eingriffsbewertung und Kompensation  

Neben dem durch Biotopverluste und umfangreiche Versiegelung entstehenden allgemei-

nen Kompensationsbedarf sind umfangreichere artenschutzbezogene Maßnahmen 

erforderlich, um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatschG zu vermei-

den. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen oder CEF-Maßnahmen („measures that ensure the 

continued ecological functionality“) dienen der Vermeidung und Schadensbegrenzung. Sie 

setzen eine kurzfristige Wirksamkeit mit einem Wirkungseintritt spätestens zu Beginn des 

Vorhabens voraus und müssen im räumlich-funktionalen Zusammenhang stehen. Nur im 

Ausnahmefall sind die sich aus der baurechtlichen Eingriffsregelungen ergebenden 

Kompensationsflächen geeignet, diese Funktion wenigstens teilweise zeitnah wahrzu-

nehmen. Dagegen ist die Anerkennung von CEF-Maßnahmen im Rahmen der eingriffs-

rechtlichen Kompensation grundsätzlich nicht ausgeschlossen. FCS-Maßnahmen (favorab-

le conservation status) müssen zum Eingriffszeitpunkt noch nicht wirksam sein, obwohl 

ihre Ausführung unverzüglich zu erfolgen hat. Dies ist besonders dort von hoher Bedeu-

tung, wo CEF-Maßnahmen wegen fehlendem räumlichen Bezug nicht realisiert werden 

können und Tiere zur Vermeidung der Tötung umgesetzt werden müssen, ohne dass eine 

Zwischenhälterung möglich oder angezeigt wäre. 

5.1 Eingriffsrechtliches Kompensationserfordernis  

5.1.1 Biotope – Boden u. Wasser 

In der nachfolgenden Tabelle wird die Quantifizierung des Eingriffumfangs der nicht 

vermeidbaren Eingriffe getrennt für den Bereich Boden/Wasser und den Biotopbestand 

vorgenommen. 

Mit Hilfe einfacher Multiplikatoren erfolgt die Ermittlung eines grundsätzlichen flächenbe-

zogenen Kompensationsbedarfs. Die Definierung der Faktoren geschieht in Anlehnung an 

die HVE (2009). Beim vollständigen Verlust der Bodenfunktionen bspw. durch Neuversie-

gelung verbreiteter Bodentypen wird von einem Faktor 1 (100%) ausgegangen. Liegen 

erhebliche Vorbelastungen vor, kann dieser Wert niedriger sein, handelt es sich um 

seltene oder besonders schützenwerte Böden (bspw. hinsichtlich Genese, Archivfunktion 

u.a.) kann er höher sein. 

In vergleichbarer Weise wird mit dem Biotopbestand verfahren. Biotope mit schneller 

und/oder hoher Regenerationsfähigkeit bzw. Widerherstellbarkeit, nicht gefährdeter oder 

weit verbreiteter Artenausstattung erhalten einen geringeren Multiplikationsfaktor. Dies 

trifft auf den überwiegenden Teil der hier angetroffenen Biotope (zumeist Ruderal-Fluren) 

zu. Biotope mit langen Regenerationszeiten bis zur Erreichung des Zielzustandes, wie 

bspw. intakte, artenreiche Feuchtwiesen, Wälder oder Trockenrasen sind im Vorhabenbe-

reich nicht vorhanden. Der Flächenbedarf beruht stets auf der Annahme einer vollständi-

gen Neuanlage des betroffenen Biotoptyps. 

Die Ermittlung eines flächenmäßigen Kompensationsbedarfs trifft noch keine Aussage 

über den abschließenden Flächenbedarf bzw. Maßnahmenumfang. Dieser kann geringer 

sein, wenn sich Maßnahmen für die Schutzgüter Boden/Wasser auf derselben Fläche 

realisieren lassen, wie für das Schutzgut Biotope/Arten. Finden die Kompensationsmaß-
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nahmen dagegen auf Flächen statt, die bereits einen Vegetationsbestand aufweisen, so 

handelt es sich lediglich um eine Aufwertung, die nur anteilsweise anzurechnen ist. 

Dementsprechend erhöht sich der Flächenbedarf an Kompensationsfläche oder aber es 

verlängert sich der Zeitraum über den diese Maßnahmen durchzuführen sind (z.B. bei 

Pflege- oder Entwicklungsmaßnahmen, etc.). 

 

Tabelle 7: Eingriffsumfang Biotope mit Kompensationsbedarf, Flächen östlich des Weges 

Schutzgut Biotope + Arten 

Flächen östlich des Weges 

Biotoptyp 
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032002 ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren, mit 

Gehölzbewuchs ( 10-30%) 
286,65 1,2 343,98 

032101 Landreitgrasfluren, weitgehend ohne Gehölzbe-

wuchs ( < 10%) 
1.418,79 1 1.418,79 

032102 Landreitgrasfluren, mit Gehölzbewuchs ( 10-30%) 133,62 1,1 146,99 

032291 sonstige ruderale Pionier- und Halbtrockenrasen, 

weitgehend ohne Gehölzbewuchs ( < 10%) 
1.862,05 1,3 2.420,66 

032441 Solidago canadensis-Bestände auf ruderalen 

Standorten, weitgehend ohne Gehölzbewuchs ( < 10%) 
787,90 1 787,90 

032491 sonstige ruderale Staudenfluren, weitgehend ohne 

Gehölzbewuchs ( < 10%) 
3.094,07 1,1 3.403,48 

032492 sonstige ruderale Staudenfluren, mit Gehölzbe-

wuchs ( 10-30%) 
403,22 1,2 483,87 

032601 einjährige ruderale Trittpflanzengesellschaften, 

weitgehend ohne Gehölzbewuchs ( < 10%) 
552,95 1 552,95 

0513201 Grünlandbrachen frischer Standorte, weitgehend 

ohne spontanen Gehölzbewuchs ( < 10%) 
2.222,09 1,80 3.999,77 

0513221 Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm, 

weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs ( < 10%) 
967,41 1,6 1.547,85 

0513311 Grünlandbrachen trockener Standorte mit 

einzelnen Trockenrasenarten, weitgehend ohne spontanen 

Gehölzbewuchs ( < 10%) 

1.908,17 2 3.816,34 

05171 ausdauernder Trittrasen 740,58 1 740,58 

071021 Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend 

heimische Arten 
308,26 2,00 616,53 

071031 Laubgebüsche trockener und trockenwarmer 

Standorte, überwiegend heimische Arten 
161,23 2,5 403,07 
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071131 Feldgehölze mittlerer Standorte, überwiegend 

heimische Gehölzarten 
5.366,07 2,5 13.415,17 

07131 Hecken und Windschutzstreifen ohne Überschirmung 187,58 2,5 468,96 

071321 geschlossene Hecken und Windschutzstreifen, von 

Bäumen überschirmt (> 10% ), überwiegend heimische 

Gehölze 

2.244,96 2,5 5.612,39 

071323 geschlossene Hecken und Windschutzstreifen, von 

Bäumen überschirmt (> 10% ), überwiegend nicht 

heimische Gehölze 

1,76 1,5 2,65 

0714212 Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und 

in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, 

überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre) 

599,46 2,5 1.498,65 

0715011 Solitärbäume und Baumgruppen, heimische 

Baumarten, überwiegend Altbäume 
295,14 2,5 737,84 

07152 sonstige Solitärbäume 73,06 2,2 160,72 

0715211 sonstige Solitärbäume, heimische Baumarten, 

überwiegend Altbäume 
59,41 3 178,23 

0715212 sonstige Solitärbäume, heimische Baumarten, 

überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre) 
53,64 2,5 134,10 

0715221 sonstige Solitärbäume, nicht heimische Baumar-

ten, überwiegend Altbäume 
61,30 1,8 110,35 

082828 sonstiger Vorwald frischer Standorte 12.749,04 2,5 31.872,61 

10272 gärtnerisch gestaltete Freiflächen (außer Rasen- und 

Baumbestandsflächen), Anpflanzung von Sträuchern (> 1m 

Höhe) 

6,75 0,80 5,40 

12261 Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten 190,26 0,5 95,13 

1261222 Straßen mit Asphalt- oder Betondecke, ohne 

bewachsenen Mittelstreifen, ohne Baumbestand 
1.081,53 0 0,00 

12651 unbefestigter Weg 1.320,23 0,5 660,11 

12652 Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung 199,05 0 0,00 

12654 versiegelter Weg 780,72 0 0,00 

 40.072,76  75.635,06 

 

Die ermittelten Flächengrößen sind ggf. bei Änderungen des Geltungsbereichs im Verlauf 

des weiteren Genehmigungsverfahrens anzupassen. 
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Tabelle 8: Eingriffsumfang Biotope mit Kompensationsbedarf, Flächen westlich des 

Weges 

Schutzgut Biotope + Arten 

Flächen westlich des Weges (zum Graben) 

Biotoptyp 
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0113332 Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, 

teilweise beschattet, trockengefallen oder nur teilweise 

wasserführend 

189,52 1,8 341,13 

0513201 Grünlandbrachen frischer Standorte, weitgehend 

ohne spontanen Gehölzbewuchs ( < 10%) 
3,60 1,8 6,48 

0513221 Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm, 

weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs ( < 10%) 
2.203,11 1,3 2.864,04 

0514221 Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher 

Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, 

weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs ( < 10%) 

349,61 1,2 419,53 

05171 ausdauernder Trittrasen 31,01 1 31,01 

071131 Feldgehölze mittlerer Standorte, überwiegend 

heimische Gehölzarten 
289,46 2,5 723,64 

0714211 Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und 

in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, 

überwiegend Altbäume 

186,65 2,5 466,63 

0714212 Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und 

in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, 

überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre) 

272,82 2,5 682,04 

07190 standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern 181,58 2,6 472,11 

10111 Gärten 194,86 0,6 116,92 

12261 Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten 6,35 0,5 3,18 

1261222 Straßen mit Asphalt- oder Betondecke, ohne 

bewachsenen Mittelstreifen, ohne Baumbestand 
90,62 0 0,00 

12651 unbefestigter Weg 56,31 0,5 28,16 

 4.055,50  6.154,87 

Gesamtflächen 44.128,26  81.789,93 

 

Die ermittelten Flächengrößen sind ggf. bei Änderungen des Geltungsbereichs im Verlauf 

des weiteren Genehmigungsverfahrens anzupassen. 
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Tabelle 9: Eingriffsumfang versiegelter Flächen mit Kompensationsbedarf  

Schutzgut Boden (vorläufig) 

Nutzungsart 
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Versiegelung    

vorhandene Versiegelung (Abzug) -2.061,30 1,00 -2.061,30 

Bebauung nach GRZ 0.25 8.532,00 1,00 8.532,00 

Nebenanlagen (50% Überschreitung GRZ) 4.266,00 0,90 3.839,40 

Verkehrsflächen 10.000,00 1,00 10.000,00 

Gesamtflächen 22.798,00  20.310,10 

 

Die ermittelten Flächengrößen sind ggf. bei Änderungen des Geltungsbereichs im Verlauf 

des weiteren Genehmigungsverfahrens anzupassen. 

5.1.1 Landschaftsbild / Erholung 

Aufgrund der geplanten flächigen Bebauung kommt es zu einer völligen und nachhaltigen 

Veränderung des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion. Die im Rahmen der 

grünordnerischen Festsetzungen (Pflanzbindungen) des Bebauungsplanes im Geltungsbe-

reich erreichbare Kompensation ist sehr begrenzt. Ihr Umfang steht zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt nicht abschließend fest. In jedem Fall werden zusätzliche Maßnahmen für beide 

Funktionen erforderlich. Grundsätzlich können diese zumindest teilweise auch durch 

Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Biotope abgedeckt werden. Zunächst ist 

von einem vollumfänglichen Flächenbedarf von 4,41 ha auszugehen. 

5.1.2 Menschen, menschliche Gesundheit, Emissionen 

Im Rahmen der baulichen Maßnahmen werden zeitweise erhöhte Lärm- und Staubelas-

tungen erwartet, deren Umfang sich im Rahmen immissionsrechtlich zulässiger Werte 

bewegen dürfte und aufgrund des temporären Charakters keiner besonderen Kompensa-

tion bedarf. Bei der vorgesehenen Nutzung sind aus dem Gebiet heraus keine Belastun-

gen zu erwarten, deren Umfang über das siedlungstypische Maß angrenzender, gleichar-

tiger Gebiete hinausgeht. Lediglich der Quellverkehr im Bereich der westlichen Erschlie-

ßung nimmt tageszeitabhängig etwas zu. 

5.1.3 Kultur- und Sachgüter 

Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand ergibt sich kein Kompensationsbedarf. 
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5.2 Artenschutzrechtliches Kompensationserfordernis 

Die durch das Vorhaben ausgelösten Verbotstatbestände in Bezug auf die europäischen 

Vogelarten und die Arten des Anhangs IV der FFH-Richlinie werden differenziert im 

Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Natur und Text 2018) erörtert und hier nur zusam-

mengefasst wiedergegeben. Nähere Informationen sind außerdem den vorangehenden 

Kapiteln zum Bestand und Konflikten zu entnehmen. 

Fledermäuse 

 Durchführung von CEF-Maßnahmen zur Vermeidung des Verlustes von Ruhestätten 

im räumlich-funktionalen Zusammenhang. 

 Anbringung von Fledermauskästen im weiteren Umfeld des Geltungsbereichs und 

zusätzliche Stützung des Nahrungsangebots durch entsprechende Flächenbereitstel-

lung und –gestaltung im Rahmen der allgemeinen Kompensation für den Totalverlust 

an Biotopen. 

Vögel 

 Durchführung von CEF-Maßnahmen zur Vermeidung des Verlustes von Ruhestätten 

im räumlich-funktionalen Zusammenhang. 

 Anbringung von Nisthilfen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter im näheren Umfeld des 

Geltungsbereichs und zusätzliche Stützung des Nahrungsangebots und des Angebots 

an geeigneten Brutstätten für die übrigen Arten durch entsprechende Flächenbereit-

stellung und –gestaltung im Rahmen der allgemeinen Kompensation für den Totalver-

lust an Biotopen. 

Reptilien 

 Durchführung von FCS-Maßnahmen unter Abfang der vorhandenen Teilpopulation der 

Zauneidechse zur Erhaltung des gegenwärtigen Zustandes der Population. 

 Sicherung und Optimierung eines Ersatzhabitats mit allen erforderlichen Teilkompo-

nenten in gleichem Flächenumfang vor Beginn der Planumsetzung. 

 Vermeidungsmaßnahmen zur Verhinderung von Individuenverlusten durch Zuwande-

rung aus noch besiedelten Randbereichen während der Planumsetzung. 

Amphibien 

 Vermeidungsmaßnahmen zur Verhinderung von Individuenverlusten durch Zuwande-

rung aus noch besiedelten Randbereichen während der Planumsetzung. 

Sonstige Arten, insbesondere national besonders geschützte 

 Vermeidungsmaßnahmen zur Verhinderung von Individuenverlusten durch Zuwande-

rung aus noch besiedelten Randbereichen während der Planumsetzung. 

 entsprechende Flächenbereitstellung und –gestaltung im Rahmen der allgemeinen 

Kompensation für den Totalverlust an Biotopen mit dem Schwerpunkt extensiver 

Offenlandbiotope. 
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6 Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation der 
nachteiligen Auswirkungen 

6.1 Planungsalternativen 

Nach der Aufgabe der ursprünglichen militärischen Nutzung sollte das Areal in eine neue 

Nutzung geführt werden. Aufgrund des vergleichsweise geringen Entwicklungsdrucks 

durch den Wohnungsmarkt verfolgte die Stadt Strausberg zunächst das Ziel, das Gebiet 

als öffentliche Grünanlage mit dem Erhalt der Bestandsgebäude in das Stadtgefüge zu 

integrieren. Diese Planungsüberlegung spiegelt sich im rechtswirksamen FNP der Stadt 

Strausberg wider. Der FNP stellt für das Plangebiet eine öffentliche Grünanlage mit der 

Zweckbestimmung Parkanlage (Planung) dar. Da die Stadt Strausberg über eine ausrei-

chende Grünversorgung hinsichtlich siedlungsnaher Naherholungsflächen sowohl inner-

halb der Stadt (Straussee, Igelpfuhl, Annafließ und Weinberge) als auch außerhalb der 

Stadt (LSG „Strausberger und Blumenthaler Wald- und Seengebiet“) verfügt, stellte sich 

das Erfordernis zur Herstellung der Parkanlage nicht ein. Die öffentliche Parkanlage 

wurde nicht hergestellt. Auch die Bestandsgebäude wurden mittlerweile zurückgebaut.  

 

6.2 Begründung des „zwingenden überwiegenden öffentlichen Inte-
resses“  

Da die Stadt Strausberg über eine ausreichende Grünversorgung hinsichtlich siedlungs-

naher Naherholungsflächen sowohl innerhalb der Stadt (Straussee, Igelpfuhl, Annafließ 

und Weinberge) als auch außerhalb der Stadt (LSG „Strausberger und Blumenthaler 

Wald- und Seengebiet“) verfügt, stellte sich das Erfordernis zur Herstellung der Parkan-

lage nicht ein und die öffentliche Parkanlage wurde dementsprechend nicht hergestellt. 

Die Bestandsgebäude wurden mittlerweile zurückgebaut und die Fläche somit entsiegelt. 

Das Plangebiet liegt innenstadtnah und grenzt direkt an bestehende Wohnbaugebiete. 

Eine Entwicklung als Wohnbaugebiet ist eine konsequente Weiterentwicklung der 

bestehenden Stadtstruktur und nutzt den Zugriff auf bereits vorhandener Infrastruktur. 

Die gegenwärtige technische und soziale Infrastruktur der Umgebung weist hierfür 

ausreichende Kapazitäten auf. Mit der Entwicklung eines Wohngebiets kommt die Stadt 

Strausberg außerdem der erhöhten Nachfrage nach Wohnbauland nach. Die Schaffung 

von Wohnraum stellt ein öffentliches Interesse dar, daher sind Belange des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege in der Abwägung zurückzustellen. Für den natur- und 

artenschutzrechtlichen Ausgleich werden im weiteren Planverfahren eine Reihe von 

Kompensationsmaßnahmen in das Verfahren eingestellt und mit den Fachbehörden 

abgestimmt. 

6.3 Vermeidung / Verringerung 

6.3.1 Eingriffsrechtliche Vermeidung 
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V1 Baufeldbegrenzung auf den Geltungsbereich 

Angrenzende Flächen außerhalb des Geltungsbereichs sind während der gesamten 

Abbruch– und Neubauphase durch einen ca. 2 m hohen, mobilen Bauzaun vor Befahren 

und der Lagerung von Baustoffen zu schützen. Ggf. ist vor Kopf zu arbeiten mit direkter 

Abfuhr nicht mehr benötigten Bodenaushubs bzw. entsprechend beim Einbau von 

Austauschboden. Die Lage der Abgrenzung ist mit dem Verlauf des Schutzzaunes gegen 

das Zuwandern Boden bewohnender Tiere entsprechend V ASB 4 abzustimmen. 

Ergeben sich in der Baudurchführung Änderungen, die in der gegenwärtigen Planungs-

phase nicht voraussehbar sind, sind die Maßnahmen dem Schutzzweck entsprechend, an 

die veränderte Situation anzupassen. 

V 2  Schutz des Oberbodens 

Aufgrund des nur begrenzt vorhandenen Oberbodens ist dieser entsprechend den 

technischen Normen zu sichern. Eine Wiederverwendung an Ort und Stelle ist vorzuse-

hen. Die Minimierungsmaßnahme dient dem Erhalt belebter Bodenschichten und hat 

somit positive Wirkungen auf das Schutzgut Boden. 

Während der Bauphase sind Ober- und Unterboden generell getrennt abzuschieben und 

zwischenzulagern (DIN 18915, DIN 19731). Bei einer Lagerzeit über 1-2 Monate hinaus 

erfolgt zum Schutz des Bodens eine Zwischenbegrünung nach DIN 18917 (Rasen- und 

Saatarbeiten). Eine Lagerung außerhalb der Baufeldabgrenzung ist nicht zulässig. 

V 3 Schutz des Bodens- und des Grund- und Oberflächenwassers vor dem 

Eindringen schädlicher Stoffe 

Es sind die sich aus der bodenschutz- und abfallrechtlichen Gesetzgebung bestehenden 

Anforderungen zur Beseitigung bzw. fachgerechten Entsorgung anfallender Altlasten und 

Böden Z-2 und > Z-2 (Sondermüll) bzw. von Böden, die zum Wiedereinbau nicht 

geeignet sind, zu beachten. 

In diesem Zusammenhang sind die Anforderungen, die sich aus der Lage im Wasser-

schutzgebiet ergeben besonders zu beachten. Gemäß § 52 Abs. 1 Satz 2 Wasserhaus-

haltsgesetz (WHG) in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Verordnung zur Festsetzung des 

Wasserschutzgebietes Strausberg kann die Untere Wasserbehörde von Verboten und 

Beschränkungen der Verordnung eine Befreiung erteilen, wenn der Schutzzweck des 

Gebietes dadurch nicht gefährdet wird oder überwiegende Gründe das Wohl der Allge-

meinheit dies erfordern. 

Die Untere Wasserbehörde hat bereits durch ihren Bescheid vom 24.07.2015 eine 

Befreiung von den Festsetzungen des § 4 Nr. 15 der Schutzgebietsverordnung unter 

Auflagen erteilt, sofern u. a. die nachfolgenden Auflagen erfüllt werden:  

 Im Bebauungsplan sind wesentliche Maßnahmen zur Minimierung des Versieglungs-

grades im Wohngebiet -sowohl für die öffentlichen Wege- und Verkehrsflächen als 

auch für die Privatgrundstücke- festzulegen, deren Einhaltung und Umsetzung durch 

die Stadt Strausberg konsequent zu kontrollieren sind. Die GRZ darf im Bebauungs-

plan mit maximal 0,25 festgelegt werden. Für die Anlage von Wegen, Stellplätzen, 

Terrassen u. ä. darf die GRZ um maximal 50 % überschritten werden. In diesem Zu-

sammenhang wird auch -entgegen der Forderung nach Einhaltung der RiStWag im 

Wasserschutzgebiet - die Befestigung der öffentlichen Verkehrsflächen mit wasser-

durchlässigen Materialien seitens der unteren Wasserbehörde zugelassen. 
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 Für die Herstellung der Stellflächen, Fahrgassen und Wege (einschließlich der Trag- 

und Frostschutzschichten) im Wohngebiet dürfen nur Gesteinsmaterialien natürlicher 

Herkunft (Schotter) und natürliche Mineralstoffe (Kies, Sand), d.h. keine minerali-

schen Abfälle (wie RC-Material), verwendet werden. Der unteren Wasserbehörde sind 

die Nachweise über die eingebauten Materialien zur Abnahme vorzulegen. (§ 3 Nr. 

39) 

 

 Die Verfüllung von Rohrgräben und sonstiger Erdaufschlüsse innerhalb des Wohnge-

bietes darf nachweislich nur mit nicht kontaminiertem Bodenmaterial erfolgen, cl. h. 

die Zu-ordnungswerte Z 0 im Eluat (Tabelle II.1.2-3) und Z 0-Sand im Feststoff (Ta-

belle II.1.2-2) der LAGA, TR Boden vom 05.11.2004 dürfen nicht überschritten wer-

den. Der Einsatz von Recyclingmaterialien, Schlacken und Bauschutt ist nicht zuläs-

sig. (§ 3 Nr. 22 der WSG-Verordnung). Die Nachweise über die Qualität und die Her-

kunft des Materials (Lieferscheine, Prüfberichte) sind der unteren Wasserbehörde auf 

Verlangen vorzulegen. 

 

Zum Schutz des oberflächennah anstehenden Grund- und Oberflächenwassers sind 

Materialien und Abfälle sachgerecht zu lagern. Das ungesicherte Lagern von Wasser 

gefährdenden Stoffen (z. B. Kraftstoffe oder Schmiermittel) ist nicht zulässig. Bei den 

Baumaßnahmen dürfen keine Wasser gefährdenden, auswaschbaren oder auslaugbaren 

Stoffe verwendet werden. 

Die Baustellen sind regelmäßig auf Bodenverschmutzungen durch den Baubetrieb zu 

kontrollieren, Bodenkontaminationen sind den entsprechenden Fachbehörden zu melden 

und sofort zu entfernen. 

Die Staubentwicklung ist ggf. durch Wasserbestäubung des Arbeitsfeldes zwecks besserer 

Partikelbindung während besonders trockener Witterungsphasen zu minimieren. 

Der Einsatz von Baumaschinen und -geräten, bei denen Öl- oder Treibstoffverluste 

erkennbar sind, ist nicht zulässig. Reparatur-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten an den 

Baumaschinen, bei denen Wasser gefährdende Stoffe freigesetzt werden können, sind 

nicht zulässig. Die eingesetzten Baumaschinen sind täglich vor Inbetriebnahme auf ihren 

technischen Zustand hin (Leckagen, Tropfverluste, Zustand der Hydraulikschläuche etc.) 

zu kontrollieren. Zur Aufnahme von Leckageflüssigkeiten und Tropfverlusten sind 

Ölbindemittel vorzuhalten. Betriebsstörungen und sonstige Vorkommnisse sind der 

Unteren Wasserbehörde und dem Wasserversorger unverzüglich mitzuteilen 

V 4 Versickerung 

Die Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers auf den Grundstücken und den 

Erschließungsflächen soll vor Ort erfolgen. Die Untere Wasserbehörde hat bereits durch 

ihren Bescheid vom 24.07.2015 folgende Festlegung getroffen: 

 Das Niederschlagswasser der öffentlichen Wege und Verkehrsflächen (Straßen und 

Stellflächen) ist großflächig über die bewachsene Bodenschicht zu versickern (§ 3 Nr. 

35 der WSG-Verordnung). Die Planung zur Beseitigung des Niederschlagswassers der 

öffentlichen Wege- und Verkehrsflächen ist der Unteren Wasserbehörde vorab zur 

Prüfung zu übergeben. 

 

Aus Gründen des Schutzes von Oberflächengewässern mit besonderer Berücksichtigung 

des Igelpfuhls ist eine Ableitung von Niederschlagswasser der Erschließungsstraßen in 

den Graben am Westrand des Geltungsbereichs auszuschließen. 
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V 5 Erhalt und Schutz von Einzelgehölzen 

Einzelbäume und geschlossene Gehölzbestände randlich außerhalb des Baufeldes sind bis 

zur Fertigstellung des Vorhabens mit einem geschlossenen Bauzaun von 2 m Höhe im 

Bereich des Kronenrandes zu schützen, sofern dieser oder der Wurzelbereich in das 

Baufeld hineinragen. Ebenso ist mit Beständen zu verfahren, die innerhalb des Baufeldes 

erhalten werden sollen. Baumchirurgische Maßnahmen bei Verletzungen stärker Äste 

oder Wurzeln sind umgehend fachgerecht durchzuführen. 

V 6 Zwischenlagerung von befallenem Holz (xylobionte Käfer) 

Bei der Beräumung des Geltungsbereichs anfallendes Holz mit mutmaßlichem Besatz 

xylobionter Arten ist ggf. randlich östlich des Geltungsbereichs nach örtlicher Abstim-

mung mit der Umweltbaubegleitung und Unteren Naturschutzbehörde abzulagern. 

Dortige Standorte gefährdeter Arten sind auszusparen. 

V 7 Verwendung „insektenfreundlicher“ Beleuchtung 

Im gesamten öffentlichen Erschließungsbereich (Straßen und Wege) ist die Beleuchtung 

wegen der Nähe zu naturnahen Biotopflächen und Wald auf das Mindestmaß zur Gewähr-

leistung der allgemeinen Sicherheit zu beschränken. 

Hierbei sind nur Leuchten mit nach unten gerichteter Abstrahlung und niedrigen Wellen-

längen (< 4.000 K) einzusetzen, da hierdurch der Verlust an Insekten deutlich verringert 

werden kann (VGL. EISENBEIS U. EICK 2011). Als grundsätzlich vorteilhafter haben sich 

Natriumdampf-Hochdruckleuchten oder unter Energieeinspargesichtspunkten neutral- bis 

warmweisse LED-Leuchten ohne UV-Anteil erwiesen. 

6.3.2 Besonderer Artenschutz (Brutvögel, Anhang IV d FFH-Richtlinie) 

Die im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag detailliert festgelegten Maßnahmen unterlie-

gen nicht der baurechtlichen Abwägung und sind in Hinblick auf die Vermeidung von 

Verbotstatbeständen zwingend zu beachten. Sie werden an dieser Stelle zusammenge-

fasst wiedergegeben. 

VASB 1 Rodungen außerhalb der Brutzeit 

Notwendige Gehölzfällungen sind außerhalb der Brutvogelzeit, welche von März bis 

September andauert, durchzuführen. Baumhöhlen sind unmittelbar vorher auf Besatz zu 

kontrollieren (Vögel, Fledermäuse) und zu verschließen. 

Durch diese Maßnahme werden Verletzungen oder Tötungen von Jungvögeln sowie 

Zerstörungen von Gelegen vermieden. 

VASB 2 Beräumung der Bodenvegetation und Bodenarbeiten erst nach Ab-

schluss der Maßnahme A ASB FCS 1 

Das Entfernen der Bodenvegetation, die Rodung von Stubben und Wurzeln sowie 

Maßnahmen zur Bodensanierung sind erst nach Abschluss des Abfangens der Zau-

neidechsen entsprechend AASB FCS 1 vorzunehmen. Ansonsten besteht die hohe Wahr-

scheinlichkeit, dass Tiere getötet werden oder zu Schaden kommen, sowohl in den 

Winterquartieren, wie auch während der Aktivitätsperiode. 
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VASB 3 Temporärer Schutzzaun gegen unbeabsichtigte Tötung oder Verletzung 

 bodenbewohnender Tierarten während der gesamten Bauzeit  

Entlang der gesamten nördlichen und östlichen Vorhabensgrenze ist während der 

gesamten Bauzeit ein durchgängig geschlossener Schutzzaun zu unterhalten. Entlang der 

Westseite des Geltungsbereichs ist auf der Ostseite des Grabens bis zum Südrand des 

Plangebietes analog zu verfahren. Einzelheiten zur Ausführung sind dem Maßnahmenblatt 

des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages zu entnehmen. Diese Maßnahme dient vorwie-

gend der Verhinderung einer Wiedereinwanderung von Zauneidechsen während der 

Bauzeit, schützt in gleichem Maße aber auch Amphibien und andere Boden bewohnende 

Arten. 

 

6.4 Ausgleich 

6.4.1 Eingriffsrechtlicher Ausgleich 

Zum Kompensationserfordernis aus dem Totalverlust der Biotope (aktuell 81.789,93 m²) 

und der Versiegelung (aktuell 20.310,10 m²) sind gegenwärtig noch keine Maßnahmen-

flächen benannt und daher im Zuge des weiteren Genehmigungsverfahrens zu erbringen. 

Hierfür kommen insbesondere in Betracht: 

 Flächenentsiegelung (Schutzgüter Boden und Wasser) 

 Neuanlage von Brachflächen, Trockenrasen und extensiven Wiesen (Schutzgüter 

Biotope, Arten und Landschaft) 

 Neuanlage von Gehölzflächen (Schutzgüter Biotope, Arten und Landschaft) 

 Extensivierung von Grünlandbereichen (Schutzgüter Biotope, Arten und Landschaft) 

Im Sinne einer erhöhten Wirksamkeit und Funktionalität, die auch verbleibende Defizite 

der rein artenschutzrechtlichen Kompensation ausgleichen muss, sollen die Flächen nicht 

zu klein gewählt werden und strukturell stets mehrere der oben aufgeführten Aspekte 

berücksichtigen. Der Schwerpunkt ist analog zum Biotopverlust auf Offenland-

Lebensräume zu legen, zumal der Waldverlust separat im Rahmen des Waldausgleichs 

auszugleichen ist. Umfang und Art des Waldausgleich sind ebenfalls im weiteren Verfah-

ren näher zu bestimmen. Die Kompensationsflächen und –maßnahmen sind dauerhaft 

über städtebauliche Verträge abzusichern. Damit auch dem Erholungsgesichtpunkt 

Rechnung getragen werden kann, empfiehlt sich zumindest eine Lage innerhalb des 

Gemeindegebietes, anderenfalls innerhalb des Naturraums. Eine finanzielle Ablösung 

kann erst erwogen werden, wenn auch eine eingehende Flächensondierung ohne Erfolg 

bleibt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die gegenwärtigen in der HVE zugrunde 

gelegten Kostenansätze, insbesondere im Hinblick auf Entsiegelungsmaßnahmen, seit 

geraumer Zeit nicht mehr den realen Kosten entsprechen und anzupassen wären. 

Nach gegenwärtigem Planungsstand sind bislang nur wenige Maßnahmen im Rahmen der 

Bilanzierung anrechenbar. Diese resultieren zum einen aus den nach dem Abzug der 

Bebauung und zulässigen Nebenanlagen verbleibenden Flächen, bei denen davon 

ausgegangen wird, das sie als Gärten angelegt werden. Außerdem hat der Planungsträ-

ger die geplante Anzahl von Bäumen im öffentlichen Straßenraum benannt. Gemessen an 
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der zur Verfügung stehenden Straßenlänge erscheint auch unter Berücksichtig des 

möglichen Bedarfs an Versickerungsmulden das Potential noch nicht ausgenutzt. 

Tabelle 10: Aktuelles Ausgleichspotential im Geltungsbereich 

Bislang verfügbares Ausgleichs-
potenzial in m² / St 

Flächen / Anzahl 
in m² / St 

Kompensation-
flächenfaktor 

Bilanzfläche in 
m² 

Potenzielles biotisches Ausgleichspotential 
im B-Plangebiet aus Freiflächen 

21.330,26 0,40 8.532,10 

Zuschlag Einzelbäume Straßenraum 52,00 10 520,00 

Zuschlag Einzelbäume Privatgrundstücke 58,00 8 464,00 

   9.516,10 

 

Der niedrige Kompensationsflächenfaktor für den Gartenbereich resultiert aus dem 

insbesondere in den nächsten 10 – 20 Jahren geringem Wert für die heimische Flora und 

Fauna. Dazu tragen monotone Rasenflächen, sterile Bepflanzungen, häufig aus Neophy-

ten oder Immergrünen, permanente Störungen u. a. bei. 

Folgende grünordnerische Festlegungen sind in die Festsetzungen des Bebauungsplanes 

zu übernehmen: 

A1 Anlage von privaten Grünflächen 

Die nicht mit Gebäuden oder zulässigen Nebenanlagen überbauten Grundstücksfläche 

sind gärtnerisch anzulegen. Es ist pro 40 m² angefangener Einzelgrundstücksfläche 

mindestens ein Strauch mit einer Mindestpflanzgröße von 100-125 cm zu pflanzen, zu 

erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. 

Dabei sind vorrangig folgende Arten zu verwenden: 

noch im Rahmen des weiteren Verfahrens zu entwickeln 

Die Anpflanzung von Sträuchern wird im Rahmen der Kompensation bei der Anlage der 

Gärten insgesamt berücksichtigt, da eine sinnvolle Einzelzuordnung zum Schutzgut nicht 

möglich ist und sich in der Praxis auch der Überprüfung entzieht. 

A2 Anpflanzung von Bäumen an öffentlichen Straßen und Wegen 

An öffentlichen Straßen und Wegen sind nach Fertigstellung der Erschließungsmaßnah-

men mindestens 52 großkronige, einheimische Bäume zu pflanzen und zu erhalten. 

Abgängige Exemplare sind kurzfristig in gleicher Art und Pflanzqualität zu ersetzen. 

Arten (alternativ oder straßenweise differenziert): 

Winter-Linde (Tilia cordata), Hochstamm, 4 xv DB, STU 18-20 cm 

Feld-Ahorn (Acer campestre), Hochstamm, 4 xv DB, STU 18-20 cm 

A3 Anpflanzung von Bäumen auf Einzelgrundstücken 

Pro angefangener Einzelgrundstücksfläche von 400 m² ist mindestens 1 kleinkroniger 

Laub- oder Obstbaum zu pflanzen und zu erhalten. Abgängige Exemplare sind kurzfristig 

in gleicher Pflanzqualität zu ersetzen. Die Pflanzung ist der Unteren Naturschutzbehörde 

kurzfristig anzuzeigen. 

Hochstamm, Stammbusch oder Solitär, 3 xv DB STU 16-18 cm 
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Weitere Beschränkungen hinsichtlich der Artauswahl erfolgen nicht. Vorrangig sollten 

einfach blühende, nektar- und pollenspendende Arten verwendet werden. Nadelgehölze 

bleiben im Rahmen der Kompensationsbilanzierung unberücksichtigt. 

A4 ff noch im Rahmen des weiteren Verfahrens zu entwickeln 

6.4.2 Besonderer Artenschutz (Brutvögel, Anhang IV d FFH-Richtlinie) 

Die im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag detailliert festgelegten Maßnahmen unterlie-

gen nicht der baurechtlichen Abwägung und sind in Hinblick auf die Vermeidung von 

Verbotstatbeständen zwingend zu beachten. Sie werden an dieser Stelle zusammenge-

fasst wiedergegeben. 

AASB CEF 1 Anbringen von Fledermauskästen 

Als Ersatz für verlorengehende Sommerquartiere sind pro nachgewiesenem pot. Quartier 

2 Kästen vorzusehen. Da nicht alle pot. Kleinverstecke (z. B. Rindenläsionen) erfasst 

werden können, sind prophylaktisch 10 selbstreinigende Fledermauskästen (Spaltenbret-

ter) aus Holzbeton oder vergleichbaren Materialien in Abstimmung mit der UNB im 

Geltungsbereich oder direktem Umfeld anzubringen. 

Verluste an Nahrungshabitaten sind im Rahmen der Flächenkompensation A4 ff zu 

berücksichtigen. 

AASB CEF 2 Anbringen von Nisthilfen für Höhlenbrüter 

In den verbleibenden Gehölzbeständen entlang des Grabens, im Bereich des Wasser-

werks oder aber im Bereich der geschlossenen Gehölzbestände südlichwestlich des 

Geltungsbereichs sind in direkter Abstimmung mit der UNB und ggf. weiteren Fachleuten 

20 Nisthilfen für Höhlenbrüter und 8 Nisthilfen für Halbhöhlenbrüter anzubringen. Die 

Auswahl der Einflugloch-Größe erfolgt gemäß Maßnahmenblatt des ASB. 

Verluste an Nahrungshabitaten sowie Nist- und Ruhestätten für Frei– und Bodenbrüter 

sind im Rahmen der Flächenkompensation A4 ff zu berücksichtigen. 

AASB FCS 1 Schaffung von Zauneidechsen-Ersatzlebensräumen   

Die Maßnahme dient zum einen der Vermeidung von Tierverlusten generell und insbe-

sondere Konflikten im Sinne des § 44, Abs. 1 BNatschG. Zum anderen soll mit einer 

Bestandsstützung an anderer Stelle der Erhaltungszustand der Population bewahrt 

werden und damit dem Eintreten eines Verbotstatbestandes entgegengewirkt werden. 

Die Durchführung von CEF-Maßnahmen ist nicht möglich, da es in unmittelbarer Nach-

barschaft keine geeigneten Kompensationsflächen gibt, bzw. die östlich angrenzenden 

Brachen vermutlich infolge ebenfalls geplanter Bebauung nicht gesichert sind. 

Die Größe des Ersatzhabitats ist nach der Größe der für die Zauneidechse verlorengehen-

den Herkunftsfläche (ca. 24.000 m²) zu bemessen. Da Sichterfassungen stets nur einen 

Teil der Population abbilden, wird zunächst von einem Bestand von ca. 40+ Tieren 

ausgegangen. Der Minimalanspruch von ca. 70 – ca. 120 m² pro adultem Individuum 

geht von einer optimale Habitateignung aus. Für den Ersatzstandort ist eine Ausfüh-

rungsplanung vorzulegen, in dem Einzelmaßnahmen zur strukturellen Verbesserung 

detailliert darzulegen sind. Der Ersatzlebensraum ist vor dem Abfang von Tieren funkti-

onsfähig herzustellen.  
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Als Maßnahmenfläche wird gegenwärtig von der Stadt Strausberg das Gelände eines 

außer Betrieb genommenen Wasserwerk in der Gemarkung Petershagen, Flur 5 Flurstü-

cke 36/1, 36/2 und 36/9 erwogen. Das Gebiet umfasst eine Fläche von ca. 23.000 m², 

allerdings einschließlich der Gebäude und sonstigen Anlagen, deren Verbleib gegenwärtig 

noch nicht geklärt ist. 

Details zur Umsetzung sind dem ASB zu entnehmen, stehen unter dem Vorbe-

halt der Flächenverfügbarkeit und sind im weiteren Genehmigungsverfahren zu 

klären. 

6.4.3 Waldausgleich 

Da das Vorhabensgebiet im nördlichen Teil mit Wald bestockt ist, der im Zuge der 

Planumsetzung verloren geht, ist ein Waldausgleich nach Landeswaldgesetz (LWaldG) 

erforderlich. 

Als Wald im Sinne des Gesetzes (§ 2) ist definiert: 

(1)  Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen (Waldbäumen und 

Waldsträuchern) bestockte Grundfläche. 

(2)  Als Wald gelten auch 

     kahl geschlagene und verlichtete Grundflächen, 

Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, unterirdische, baumfrei zu haltende 

Trassen bis zu zehn Meter Breite, 

     Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, 

Flächen, die dem Anbau von Kulturheidelbeeren dienen, sofern der Holzvorrat nicht 40 

vom Hundert des nach gebräuchlichen Ertragstafeln oder bekannter standörtlicher 

Wuchsleistung üblichen Vorrats unterschreitet und die Flächengröße von zwei Hektar 

nicht überschreitet, 

     weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen. 

(3)  Nicht Wald im Sinne dieses Gesetzes sind 

in der Flur oder in bebautem Gebiet gelegene einzelne Baumgruppen, Baumreihen 

oder mit Hecken und Schutzpflanzungen bestockte sowie als Baumschulen verwen-

dete Flächen, 

    zu Wohnbereichen gehörende Parkanlagen, 

mit Waldbäumen bestockte Flächen in gärtnerisch gestalteten Anlagen, die der Er-

holung der Bevölkerung dienen, 

     Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen. 



B-Plan Nr. 42 / 08 „Wohngebiet an der Fließstraße" - Umweltbericht 

58 

 

Abbildung 18: waldausgleichsrelevante Fläche (schraffiert) 

 

Im Rahmen einer Begehung mit der Oberförsterei Strausberg, wurde seitens der Ober-

försterei der Umfang des auszugleichenden Waldes festgelegt. Da in diesem Fall der Wald 

nach seiner Funktion und nicht durch die Vegetation bestimmt wurde, zählen hier auch 

von Wald umschlossene Lichtungen oder Flächen mit zunehmendem Jungwuchs hinzu. 

Aus diesem Grund weicht die auszugleichende Waldfläche mit einer Fläche von 22.845m² 

deutlich von dem Biotoptyp Wald ab. 

Da eine formale Äußerung der Oberförsterei erst im Rahmen der öffentlichen Beteiligung 

erfolgt, kann derzeit nicht der genaue Umfang und die Art der zu erfolgenden Neuanlage 

benannt werden. 
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7 Kompensations-Bilanz 

Die Aufstellung der Kompensationsbilanz ist erst im Laufe des weiteren Verfahrens 

möglich. Nach gegenwärtigem Stand fehlen noch ausreichende Flächen zur baurechtli-

chen Bewältigung der Eingriffsfolgen. Die Verbotstatbestände der artenschutzrechtlichen 

Regelungen können bislang zumindest in Teilen überwunden werden. 

Tabelle 11: Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Nr. Titel Umfang 

V 1 Baufeldbegrenzung auf den 

Geltungsbereich 

Gesamtes Baufeld 

V 2 Schutz des Oberbodens Gesamtes Baufeld 

V 3 Schutz des Bodens- und des 

Grund- und Oberflächenwassers 

vor dem 

Eindringen schädlicher Stoffe 

Gesamtes Baufeld 

V 4 Versickerung Gesamtes Baufeld 

V 5 Erhalt und Schutz von Einzelge-

hölzen 

Gesamtes Baufeld 

V 6 Zwischenlagerung von befalle-

nem Holz (xylobionte Käfer) 

Besiedeltes Totholz 

V 7 Verwendung „insektenfreundli-

cher“ Beleuchtung 

Öffentliche Beleuchtung 

VASB 1 Rodungen außerhalb der Brutzeit Gesamtes Baufeld 

VASB 2 Beräumung der Bodenvegetation 

und Bodenarbeiten erst nach 

Abschluss der Maßnahme A ASB 

FCS 1 

Potentielle Zauneidechsenlebens-

räume 

VASB 3 Temporärer Schutzzaun gegen 

unbeabsichtigte Tötung oder 

Verletzung bodenbewohnender 

Tierarten während der gesamten 

Bauzeit 

Nördliche und östliche Vorhabens-

grenze 

noch unbe-

nannt 

Flächenentsiegelung (Schutzgü-

ter Boden und Wasser) 

Wird im weiteren Verfahren 

ergänzt 

noch unbe-

nannt 

Neuanlage von Brachflächen, 

Trockenrasen und extensiven 

Wiesen (Schutzgüter Biotope, 

Arten und Landschaft) 

Wird im weiteren Verfahren 

ergänzt 

noch unbe-

nannt 

Neuanlage von Gehölzflächen 

(Schutzgüter Biotope, Arten und 

Landschaft) 

Wird im weiteren Verfahren 

ergänzt 
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noch unbe-

nannt 

Extensivierung von Grünland-

bereichen (Schutzgüter Biotope, 

Arten und Landschaft) 

Wird im weiteren Verfahren 

ergänzt 

A1 Anlage von privaten Grünflächen 40 m²/angefangener Einzelgrund-

stücksfläche, 1 Strauch mit einer 

Mindestpflanzgröße von 100-125 

cm/Grundstück 

A2 

 

Anpflanzung von Bäumen an 

öffentlichen Straßen und Wegen 

mindestens 52 großkronige, 

einheimische Bäume 

A3 Anpflanzung von Bäumen auf 

Einzelgrundstücken 

Pro 400 m² mindestens 1 klein-

kroniger Laub- oder Obstbaum  

AASB CEF 1 Anbringen von Fledermauskästen 10 Kästen (Spaltenbretter) 

AASB CEF 2 Anbringen von Nisthilfen für 

Höhlenbrüter 

20 Nisthilfen für Höhlenbrüter und 

8 Nisthilfen für Halbhöhlenbrüter 

AASB FCS 1 Schaffung von Zauneidechsen-

Ersatzlebensräumen 

Ca. 24.000m² 

Waldausgleich Neuanlage Wald Mindestens 22.845m² 
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8 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten 
technischen Verfahren bei der Umweltprüfung 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen und methodischen Grundlagen für die Analyse der 

Schutzgüter und die Ermittlung von Konflikten sind den betreffenden, vorangehenden 

Kapiteln zugeordnet. Im Überblick wurden folgende Grundlagendaten berücksichtigt 

 Städtebauliche Grundlagen und Zielsetzungen entsprechend B-Plan-Vorentwurf und 

Mitteilungen der Stadt Strausberg 

 Vermessungsunterlagen 

 Geologische Grundlagendaten aus der digitalen Geologischen Karte und Bodensondie-

rungen im Umfeld 

 Hydrologische Grundlagendaten des LfU 

 Klimadaten des PIK 

 Im Vorfeld durch NATUR +TEXT (2016) erhobene naturschutzfachliche Geländekartie-

rungen, nebst Aktualisierungen im Jahr 2017, basierend auf den Grundlagen zur Bio-

topkartierung in Brandenburg 

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

 Handlungsempfehlung für die Anwendung der Eingriffsregelung in Brandenburg (HVE) 

 Themenspezifische Fachliteratur 

 

Schwierigkeiten bei der Bearbeitung des Umweltberichts 

Zum Bearbeitungszeitpunkt (Vorentwurf) lagen noch nicht alle erforderlichen Grundlagen 

vor. Dazu gehören insbesondere ein Baugrundgutachten für den Geltungsbereich und ein 

Flächennachweis zur Umsetzung der Flächenkompensation. Ferner befinden sich die 

Flächenzuweisungen für die erforderlichen artenschutzrechtlichen FSC-Maßnahmen und 

den Waldausgleich noch in der Klärungsphase. 
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9 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwa-
chung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung 
des Bauleitplans auf die Umwelt 

Umweltfachliche Bauüberwachung  

Für die Baumaßnahmen und Bauvorbereitungen ist eine umweltfachliche Bauüberwa-

chung (UB) vorgesehen. 

Die Umweltfachliche Bauüberwachung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 Überwachung auf Einhaltung der vorgegebenen Vermeidungsmaßnahmen 

 Überwachung der Rodungsarbeiten und Nachkontrolle auf besetzte Baumhöhlen 

 Regelmäßige Kontrolle der gestellten Schutz- und Abfangeinrichtungen auf Mängel 

 Kontrolle und Begleitung des Fangs vorhandener Reptilien im Baufeld und deren 

korrekte Umsetzung sowie Begleitung und Beurteilung des Ersatzhabitats. 

 Zusammenwirken mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Planungsträger 

bei der Festlegung der Örtlichkeiten für die Anbringung von Nisthilfen und Fleder-

mauskästen 

Monitoring 

Für sämtliche Kompensationsmaßnahmen ist eine Funktionskontrolle (Monitoring) in 

Bezug auf ihre Wirksamkeit vorzunehmen. Im Rahmen eines Risikomanagements sind im 

Falle einer Nichtwirksamkeit der vorgesehenen Kompensation Nachbesserungs-

maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen. Dies erfolgt in Abstimmung mit der Unteren 

Naturschutzbehörde und/ oder der zuständigen Oberen Naturschutzbehörde. 
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10 Zusammenfassung und Empfehlungen 

Ziel des B-Plan 42/08 „Wohngebiet an der Fließstraße“ ist die Schaffung der planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Wohngebietes von 4,4 ha Größe, 

auf welchem Einfamilienhäuser errichtet werden sollen. Durch die bauvorbereitenden 

Maßnahmen und anschließende Bebauung kommt es zum vollständigen Verlust des 

derzeitigen Biotopbestandes und damit einhergehend von Lebensraum diverser Arten. 

Hiervon sind neben europarechtlich besonders geschützten Fledermäusen, Brutvögeln 

und Reptilien auch national besonders geschützte Arten der Amphibien und Insekten, 

sowie zwei Pflanzenarten betroffen. Das Untersuchungsgebiet ist Jagdgebiet im Sied-

lungsgebiet häufig vorkommender Fledermausarten, welche durch die Fällung von 

Bäumen Sommerquartiere verlieren. Dieser Lebensraumverlust betrifft zusätzlich 19 

Brutvogelarten mit 36 Revieren. Hiervon sind der Bluthänfling, der Gartenrotschwanz und 

der Star aufgrund ihrer Gefährdung hervorzuheben. Ebenfalls gefährdet sind die im 

Vorhabensgebiet vorkommenden Zauneidechsen, welche die Offenflächen im Randbe-

reich des Planungsgebiets besiedeln. Aufgrund der hohen Bestockung mit Bäumen sind 

ca. 22.850m² der Fläche als Wald einzustufen und deren Verlust dementsprechend zu 

kompensieren.   

Die zu erwartenden Schäden an der Umwelt werden im Rahmen allgemeiner Maßnahmen 

durch eine klare Baufeldabgrenzung, den Schutz des Oberbodens, den Erhalt von 

Einzelgehölzen, der Zwischenlagerung von durch xylobionte Käfer besiedeltes Holz und 

Verwendung „insektenfreundlicher Beleuchtung“ vermieden und verringert. Zusätzlich 

stellen die Rodung außerhalb der Aktivitätszeit der Brutvögel, die Beräumung und 

Bodenarbeit nach der abgeschlossenen Umsiedlung der Zauneidechsen und die Errich-

tung eines Reptilienschutzzaunes als Einwanderungsschutzes besondere Artenschutz-

maßnahmen dar. Neben diesen Vermeidungsmaßnahmen kommt es zu umfangreichen 

Ausgleichsmaßnahmen. Dies beinhaltet neben der Neuanlage von privaten Grünflächen 

und der Pflanzung von Bäumen an öffentlichen Straßen und auf privatem Gelände, die 

Anbringung von Ersatzniststätten für Brutvögel und Ersatzquartieren für Fledermäuse, 

die Schaffung von Ersatzlebensräumen für Zauneidechsen sowie den Wald- und Bio-

topausgleich. Die zu leistende Flächenentsiegelung (Schutzgüter Boden und Wasser), 

Neuanlage von Brachflächen, Trockenrasen und extensiven Wiesen (Schutzgüter Biotope, 

Arten und Landschaft), Neuanlage von Gehölzflächen (Schutzgüter Biotope, Arten und 

Landschaft) und die Extensivierung von Grünlandbereichen müssen im Laufe des 

Verfahrens verortet und bilanziert werden.  

Nach gegenwärtigem Stand sind alle Eingriffe kompensierbar. Jedoch fehlen noch 

ausreichende Flächen zur baurechtlichen Bewältigung der Eingriffsfolgen. Die Verbotstat-

bestände der artenschutzrechtlichen Regelungen können bislang in Teilen überwunden 

werden und bedürfen noch weiterer Maßnahmen. 
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